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Einladung
Zum Narrenbaumstellen um 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz und  

anschließender Zeltparty des Narrenvereins Grünkraut an der Festhalle 
am Samstag, 13. Januar 2024 

  
Zum 24. Narrensprung ab 13.33 Uhr 

am Sonntag, 14. Januar 2024 
Wir bedanken uns im Voraus bei allen Anwohnern im Bereich der Veranstaltung für Ihre Nachsicht und Rücksichtnahme 
während unserer Veranstaltung. 
  
Sollte es dennoch zu Komplikationen kommen, steht unser Vorstand Manfred Bottlinger (Tel: 0175 5640368) Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
  
Der Umzugsweg verläuft: 
Scherzachstraße/Ecke Buchenstraße Richtung Rathaus. Vom Rathaus in die Bodnegger Straße. Von der Bodnegger Straße 
gehen wir direkt an die Turn- und Festhalle. 
In der Halle und im Feuerwehrhaus werden wir musikalisch von vielen Musikgruppen unterstützt. 
Für das leibliche Wohl ist im Feuerwehrhaus, dem Partyzelt und der Turn- /Festhalle gesorgt. 
  

Wir wünschen bereits heute allen Besuchern und Teilnehmern ein paar frohe und närrische Stunden. 
Haligari - d´Schwende-Marie 

Die Vorstandschaft des Narrenvereins Grünkraut e. V. 
  

Haftungshinweis: 
Für Schäden von Verkaufsständen, die ohne Genehmigung der Vorstandschaft auf privaten Grundstücken betrieben  
werden, schließt der Narrenverein Grünkraut jegliche Haftung aus.

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

Zum Narrenbaumstellen um 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz und 
anschließender Zeltparty des Narrenvereins Grünkraut an der Festhalle 

Scherzachstraße/Ecke Buchenstraße Richtung Rathaus. Vom Rathaus in die Bodnegger Straße. Von der Bodnegger Straße 

In der Halle und im Feuerwehrhaus werden wir musikalisch von vielen Musikgruppen unterstützt. 

Wir wünschen bereits heute allen Besuchern und Teilnehmern ein paar frohe und närrische Stunden. 

Zum 24. Narrensprung ab 13.33 Uhr 
am Sonntag, 14. Januar 2024 

Wir bedanken uns im Voraus bei allen Anwohnern im Bereich der Veranstaltung für Ihre Nachsicht und Rücksichtnahme 

Sollte es dennoch zu Komplikationen kommen, steht unser Vorstand Manfred Bottlinger (Tel: 0175 5640368) Ihnen 

Wir wünschen bereits heute allen Besuchern und Teilnehmern ein paar frohe und närrische Stunden. 
Haligari - d´Schwende-Marie 

Die Vorstandschaft des Narrenvereins Grünkraut e. V. 

EinladungEinladung

Für das leibliche Wohl ist im Feuerwehrhaus, dem Partyzelt und der Turn- /Festhalle gesorgt. 

Wir wünschen bereits heute allen Besuchern und Teilnehmern ein paar frohe und närrische Stunden. 
Haligari - d´Schwende-Marie 

Die Vorstandschaft des Narrenvereins Grünkraut e. V. 

während unserer Veranstaltung. 

Sollte es dennoch zu Komplikationen kommen, steht unser Vorstand Manfred Bottlinger (Tel: 0175 5640368) Ihnen 



Seite 2 Mitteilungsblatt der Gemeinde Grünkraut Nummer 1/2

  Nachbarschaftshilfe
Grünkraut
Hilfe in Notsituationen
Sabine Jehle Tel. 0751/7602-45
 0151/61615958

E-Mail: sabine.jehle@gruenkraut.de
Bankverbindung: DE41 6506 2577 0015 3940 42
BIC: GENODES1RRV – VR-Bank Ravensburg-Weingarten eG

Der Soziallotse hilft weiter…
- ausfüllen – beraten – beantragen. - begleiten -
Sabine Jehle Tel. 0751/7602-45

Hospizdienst Vorallgäu
Ziel des Hospizdienstes ist die 
Unterstützung und Begleitung von 
schwerkranken und sterbenden 
Menschen und ihrer Angehörigen 

– würdevoll und selbstbestimmt! Hospiz respektiert Ster-
ben und Tod als Bestandteile des Lebens.
Gesamtleitung: Klara Öngel, Hofer-Ifen-Weg 1, 
88289 Waldburg Tel. 07529/3642
Weitere Ansprechpartnerin:
Brigitte Huber, Tel. 07520/923086

  Sozialstation St. Martin
ZUHAUSE PFLEGEN HELFEN BERATEN
Rund um die Uhr erreichbar:
Tel. 07529/855
E-Mail: info@sozialstation-schlier.de

Sozialer  
Fahrdienst 
Grünkraut 

Fahrtanmeldung Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 11.30 Uhr,
Telefonnummer 7602-45, 
mindestens 2 Tage vor Fahrtantri� 

Wir nehmen mit In der Mobilität eingeschränkte Personen, die
nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr
oder dem eigenen Auto fahren können 

Malteser Hilfsdienst
Fahrdienste für Menschen mit Behinderung, Kranke und 
Senioren mit Einschränkungen
Tel. 0751/366130

DRK Kreisverband Ravensburg e.V.
Hausnotruf und Mobilruf, DRK-Service Zeit (Hauswirt-
schaftlicher Unterstützungsdienst), Menüservice für Seni-
oren, Wohnberatung, Betreuungsgruppen für Menschen 
mit Demenz, Notruf 112 - Rettungsdienst
Tel.: 0751/ 56061-0, E-Mail: info@dkr-rv.de

Activpflege
Der Pflegedienst an Ihrer Seite
Rund um die Uhr, Tel. 07529/912662

Pflegedienst Bruderhaus GmbH
Zuhause bestens versorgt
Tel. 0751/793400

Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu
kostenfrei – rund um die Uhr
Tel. 0800 1110111 oder 0800 1110222

Notfallnummern:
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Medizinische Notfälle 112
Krankentransport  0751/19222
Giftnotruf 0761/19240
Stromstörung/EnBW 0800/3629477
Störung Gasversorgung/TWS Netz GmbH 0800 804-2000
EC-Kartensperrung 116 116
Störungen Trinkwasserversorgung/
TWS Schussental 0751/8042000
Kabelanschluss Brühl, Herrenfeld und Weiherhalde I
at sales GmbH, Gaissbeuren 07524/4699412

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Not-
falldienst) 116117 (Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Ravensburg
Oberschwabenklinik – St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg
Elisabethenstr. 15, 88212 Ravensburg
Öffnungszeiten: Sa., So., u. Feiertage 9 - 13  und 15 - 19 Uhr.

Kinder Notfallpraxis Ravensburg
Oberschwabenklinik – St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg
Elisabethenstr. 15. 88212 Ravensburg
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 9 – 13  und 15 – 19 Uhr.
Notfallpraxen Homepage: 
https://www.kvbawue.de/patienten/notfallpraxis-finden
Zahnärztlicher Notfalldienst Homepage: 
https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/.

Online-Sprechstunde für alle gesetzlich Versicherten 
Telefon 116117 oder www.docdirekt.de

Rufnummer für den zahnärztlichen Notfalldienst
Notfalldienstnummer 01801 - 116 116

Apotheken Notdienst
Den aktuellen Bereitschaftsdienst der Apotheken finden Sie 
im Internet unter www.aponet.de oder Tel. 0800 00 22 833

Tagespflege Grünkraut-Bodnegg
Stiftung Bruderhaus
Pflegedienstleitung: Ilona Hülsbusch 015120468721

Pflegestützpunkt Landkreis Ravensburg
Beratungsstelle für Pflegebedürftige und 
Angehörige
Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg
Telefon 0751 / 85-3319, 85-3320 oder 85-3321

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
Beratung und Information zu Ansprüchen bei Teilhabeein-
schränkungen durch chronische Erkrankung und Behinderung.
Schubertstr. 1, 88214 Ravensburg
Telefon 0751/99923970; E-Mail info@eutb-rv-sig.de

Tierärztlicher Notfalldienst
Samstag/Sonntag, 13.01./14.01.2024 
Tierklinik Dr. Ganal und Dr. Ewert 
Telefonische Anmeldung erforderlich unter Tel.: 07 51/4 44 30
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begegnen - erleben
Unser Veranstaltungsprogramm für die kommende Woche:

Neueinsteiger sind zu allen Veranstaltungen herzlich willkommen!
Die Veranstaltungen sind altersunabhängig und offen für alle, die Zeit und Interesse haben, dabei zu sein.

Lache immer, wenn du kannst.
Es ist billige Medizin.
 
George Gordon Byton

Kulturforum
Rock im Pfarrstadel:  
Power Age begeistert mit AC/DC-Cover 
Das Event „Rock im Pfarrstadel“ erwies sich als mitreißen-
des Spektakel, angeführt von der AC/DC-Coverband Power 
Age. Bei ausverkauftem Haus lieferte die Band eine heraus-

ragende Performance, die das Publikum begeisterte und in 
Ekstase versetzte. Inmitten der mitreißenden Darbietung kam 
es bedauerlicherweise zu einer kurzen Unterbrechung, als ein 
Rauchmelder ausgelöst wurde. Die rasche Reaktion der Feu-
erwehr war lobenswert und gewährleistete die Sicherheit aller 
Anwesenden. Nach der Unterbrechung nahm die Band die 
Energie wieder auf und spielte unbeirrt weiter, als sei nichts 
passiert. Ein herzlicher Dank gebührt nicht nur der Feuerwehr 
für ihren prompten Einsatz, sondern auch der Band und allen 
Helfern, die maßgeblich zum Gelingen dieses unvergesslichen 
Abends beigetragen haben.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Abend mit Power Age 
am 30.12.2024!
 

  
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

Tag Veranstaltung Beginn/ 
Abfahrt Ort/Treffpunkt Ansprechpartner 

Telefon 

Freitag, 
12.01. Kurzwandern 11:30 Parkplatz Festhalle Inge 6 27 29 

Margret 99 31 93 90 

Freitag, 
12.01. Café Kunterbunt 

15:00 
- 

17:00 
Haus der Mitte Barbara Iwansky 

0176-62194462 

Montag, 
15.01. 
 

Thermalbaden 
 

8:55 
9:00 

Parkplatz Festhalle 
Haus der Mitte 

Anmeldung erwünscht: 
Karl Kohr 
0 75 20/25 55 
Monika Tittel 
07 51/6 70 16 

Dienstag, 
16.01. Schreinerwerkstatt 

9:00 
- 

11:30 
Haus der Mitte 

Otto Kümmerle 
0 75 20/25 64 
Willi Keckeisen 
07 51/6 43 03 

Dienstag, 
16.01. Gehirnjogging 

14:30 
- 

15:30 
Haus der Mitte Sabine Jehle 

07 51/76 02-45 

Mittwoch, 
17.01. 

Gymnastik für Sie und Ihn 
 

14:30 
- 

15:30 
Festhalle Monika Amling 

6 48 85 
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Amtliche
 Bekanntmachungen

Die Gemeinde Grünkraut sucht  
 

 

   

   
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

   
  

 
   

  

 
    

 
   

 

 

   
    
  
   
   

   
 

 
   
  
   

 

 

 
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Unterstützung für das

Reinigungsteam

Der Einsatz kann in verschiedenen kommunalen Gebäuden 
erfolgen.
Angestrebt wird ein Grundbeschäftigungsumfang von 3 Stun-
den pro Woche mit darüberhinausgehenden flexiblen Springe-
reinsätzen. Die genauen Arbeitszeiten werden nach Absprache 
festgelegt und sind grundsätzlich am Nachmittag/Abend. Die 
Stelle ist unbefristet zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach 
TVöD. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeindever-
waltung Grünkraut, Scherzachstr. 2, 88287 Grünkraut oder 
per E-Mail an tobias.sonntag@gruenkraut.de. Für Rückfra-
gen steht Ihnen Frau Wendzel, Tel. 0151 42058425 gerne zur 
Verfügung. 
 
Aus dem Gemeinderat  
Sitzung vom 12.12.2023 
Bürgerfragestunde 
Es gab keine Anfragen. 
  
Anwendung des Erbbaurechts für die Vergabe von Grund-
stücken 
Im Raum Oberschwaben besteht seit Jahren, ebenfalls wie 
in den Ballungsräumen, eine steigende Nachfrage nach Bau-
land für Wohnbau und Gewerbebetriebe. Diese ist durch die 
starke flächendeckende Wirtschaftskraft und das Bevölke-
rungswachstum bedingt. Gleichzeitig bestehen die politischen 
Ziele, den Flächenverbrauch zu reduzieren, möglichst kos-
tengünstigen Wohnraum zu schaffen und darüber hinaus den 
Gewerbebetrieben ausreichend Flächen zur Weiterentwick-
lung bereit zu stellen. 
Um diese Ziele besser erreichen zu können, könnte die 
Gemeinde für Grundstücke zur Wohnbau- und Gewerbeent-
wicklung künftig Erbbaurechte vergeben, anstatt diese Bau-
grundstücke wie bisher zu veräußern. 
Herr Bernhard Maier von der Erzdiözese Freiburg erläuterte 
in der Sitzung des Gemeinderats die rechtlichen Vorausset-
zungen zur Anwendung des Erbbaurechts und berichtet über 
seine umfangreichen Erfahrungen mit der Vergabe von Grund-
stücken im Erbbaucht, sowie deren Vorteile für die Gemeinde 
als Erbbaugeber und für die Bauherren als Erbbauberechtigten 
Für die Gemeinde liegt ein maßgeblicher Vorteil beim Erbbau-
recht darin, dass die Grundstücke im kommunalen Eigentum 
bleiben. Damit bewahrt sich die Kommune ihre Einfluss- und 
Steuerungsmöglichkeiten auf die Nutzung des Grundstücks. 
Dies gilt nicht nur mit Blick auf örtlich wichtige Grundstücke, 
wie z.B. die Grundstücke in der Ortsmitte, sondern dient – 
angesichts weiterhin stark ansteigender Grundstückspreise 
– insbesondere der Vermeidung von Grundstücksspekulatio-
nen und somit dem Ziel einer langfristigen Bodenvorratspolitik. 
Als Eigentümerin hat die Gemeinde immer ein Mitsprache-
recht darüber, was auf einem Grundstück passiert – und für 
welche Dauer. 
Zudem steht es einer Kommune frei, die Vergabe des Erb-
baurechts an Bedingungen zu knüpfen. In Betracht kommen 
beispielsweise Zustimmungsvorbehalte oder auch ein Vor-
kaufsrecht im Falle des Weiterverkaufs des Erbbaurechts. 
Über Wertsicherungsklauseln kann eine Kommune sicherstel-
len, dass sich während der Laufzeit des Vertrages die absolute 
Einnahme an Erbbauzinsen auch noch regelmäßig steigert und 
darüber inflationsbedingte Mehrkosten aufgefangen werden. 

Insbesondere im Zusammenhang mit der Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum kann das Erbbaurecht für Kommu-
nen ein nützliches Instrument der Wohnungspolitik sein. Im 
Unterschied zum geförderten Wohnungsbau, bei dem die Bin-
dungen zwingend zeitlich begrenzt sind, kann eine Gemeinde 
die Höhe des Erbbauzinses an die Höhe der Mieten koppeln, 
die auf dem Grundstück erzielt werden – und zwar für die 
gesamte Laufzeit des Vertrages. 
Gerade auch für junge Familien mit Kindern kann das Erbbau-
recht eine attraktive Option und einen Anreiz darstellen, um in 
der Gemeinde bleiben zu können oder sich in der Gemeinde 
neu anzusiedeln. Denn die Finanzierung eines Grundstücks-
kaufs bringt deutlich höhere finanzielle Belastungen mit sich 
als die Zahlung einer Erbpacht für die eigentumsähnliche Nut-
zung. Vor diesem Hintergrund verringert die Vergabe im Erb-
baurecht die monatliche finanzielle Belastung für Bauherren, 
insbesondere in den für die Finanzierung zumeist kritischen 
„ersten“ Jahren. 
Für die Interessenten an Gewerbegrundstücken kann das 
Erbbaurecht finanziell eine interessante Alternative sein. Zum 
einen spart der Erbbaurechtsnehmer die Kosten für den Kauf 
des Grundstücks. Hierdurch fällt der – meist notwendige – 
Kredit für den Kauf oder den Bau der Immobilie geringer aus 
und das Unternehmen erhält sich mehr Liquidität. Zum ande-
ren ergeben sich für Unternehmen steuerliche Vorteile, denn 
sie können den Erbbauzins vollständig von der Steuer abset-
zen – im Gegensatz zu den Kosten für einen Grundstückskauf. 
Die Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht anstatt des 
Verkaufs kommt in der Gemeinde Grünkraut in nächster Zeit 
grundsätzlich für folgende Grundstücke/Gebiete in Frage: 
• Wohnbauflächen im künftigen Baugebiet Buchenstraße 
• Gewerbeflächen im künftigen Gewerbegebiet „Gullen VII“ 
• Flächen in der Ortsmitte und im Bereich Brühlacker als 

Folge des durchgeführten kooperativen Architektenver-
fahrens zur Entwicklung dieser Bereiche 

Die Entscheidung, ob für diese Grundstücke/Gebiete jeweils 
eine Vergabe im Rahmen des Erbbaurechts erfolgt, soll im Ein-
zelfall mit den dazu gehörenden Maßgaben (Laufzeit, Höhe 
Erbbauzins, Höhe Bodenrichtwert...) entschieden werden. 
Von Seiten der Gemeinderäte wird das Erbbaurecht als eine 
gute Möglichkeit gesehen, um vor allem Familien zu günsti-
gerem Wohnraum zu verhelfen. Durch den nicht erforderli-
chen Grundstückskauf erhöht sich die Liquidität des Bauherrn. 
Familien können je nach Anzahl der Kinder reduzierte Erbbau-
zins befristet erhalten. 
Die Tatsache, dass die Gemeinde langfristig laufende Einnah-
men aus den Erbbaugrundstücken in Form von Erbbauzinsen 
erhält wird positiv bewertet. Auch bei Gewerbebauplätzen 
kann das Erbbaurecht nach Ansicht eines Mitgliedes des 
Gemeinderats Vorteile haben, da die Unternehmen durch 
ersparte Grunderwerbskosten eine höhere Liquidität behalten 
und die Erbbauzinsen als Betriebsausgaben gelten. 
Kämmerer Jürgen Fiesel erläutert, dass der Abschluss von 
Erbbaurechtsverträgen anstatt der bisher üblichen Kauf-
verträge für die Gemeinde Grünkraut während der Lauf-
zeit des Erbbaurechts laufende Einnahmen zur Folge hat 
und der Ergebnishaushalt der Gemeinde dadurch langfris-
tig entlastet wird. Gleichzeitig fehlen der Gemeinde jedoch 
die einmaligen außerordentlichen Erträge aus dem Grund-
stücksverkauf im laufenden Haushalt. Das Fehlen der Ein-
nahmen aus den Grundstücksverkäufen verringert auch die 
Liquidität der Gemeinde, die für die Realisierung von Investi-
tionen notwendig ist, deutlich. Daher wären Kreditaufnahmen 
zur Finanzierung von Investitionsprojekten in Zukunft not-
wendig. Der Erbbauzins soll höher als die Kreditzinsen sein, 
so dass die Gemeinde mit einem Teil der Erbbauzinsen auch 
den Kredit tilgen kann. Unter dieser Voraussetzung kann von 
einer Zustimmung des Landratsamts Ravensburg, als Rechts-
aufsichtsbehörde ausgegangen werden. Ob und für welche 
Grundstücke oder Baugebiete das Erbbaurecht angewandt 
wird, wird im Einzelfall entschieden. Bei einer Anwendung des 
Erbbaurechts im Jahr 2024 statt der bisher im Haushaltsplan 
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vorgesehenen Grundstücksverkäufe ist ein Nachtragshaus-
haltsplan für das Jahr 2024 notwendig 
  
Der Gemeinderat befürwortet die künftige Vergabe von Wohn- 
und Gewerbegrundstücken im Erbbaurecht grundsätzlich mit 
10 Stimmen. Dabei soll im Einzelfall entschieden werden, für 
welche Grundstücke/Wohngebiete/Gewerbegebiet die Ver-
gabe im Erbbaurecht erfolgt, und wie das Erbbaurecht im 
Detail ausgestaltet wird. 
  
Anwendung des Leitfadens für nachhaltiges Bauen des 
Landkreises Ravensburg für die Baumaßnahmen der 
Gemeinde Grünkraut 
Die Gemeinde Grünkraut steht wie die ganze Gesellschaft vor 
großen Herausforderungen in den Bereichen Energie- und 
Klimaschutz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Ein 
wichtiger Beitrag zur Zukunftsfähigkeit ist dabei auch nach-
haltiges Bauen. Sowohl die Baumaßnahmen von Privaten und 
Gewerbetreibenden, als auch die eigenen Baumaßnahmen der 
Gemeinde sollen möglichst den aktuellen Nachhaltigkeitskri-
terien entsprechen. Um diesen Weg erfolgreich zu gehen hat 
die Gemeinde in den Vergabekriterien für Gewerbegebiete 
bereits entsprechende Anforderungen und Hinweise aufge-
nommen. Bei anstehenden Baumaßnahmen der Gemeinde 
soll der Leitfaden für nachhaltiges Bauen ebenfalls inhaltlich 
berücksichtigt werden.  
  
Im Auftrag des Kreistages des Landkreises Ravensburg hat der 
Eigenbetrieb IKP des Landkreises einen Leitfaden für Nachhal-
tiges Bauen mit Energieeffizienzkriterien, Low-Tech-Ansätzen 
und weiteren Nachhaltigkeitskriterien entwickelt. Praxisnah 
und anwenderfreundlich hat sich dabei der Kommunalge-
bäudeausweis KGA aus Vorarlberg gezeigt. Dieses Werk-
zeug wurde vom Eigenbetrieb IKP in Zusammenarbeit mit den 
Entwicklern des KGA aus Vorarlberg und der Energieagentur 
Ravensburg gGmbH auf die Anforderungen des Landkreises 
Ravensburg angepasst. So entstand ein eigenes und prakti-
kables Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen - der Leit-
faden für Nachhaltiges Bauen (LNB). 
  
In der Sitzung des Gemeinderats hat Herr Dipl. Ing. Dietmar 
Lenz, geschäftsführender Gesellschafter des Büros AnBau 
aus Lindau, die wesentlichen Inhalte des Leitfadens und des-
sen Anwendung erläutert. Herr Lenz hat bei der Erarbeitung 
des Leitfadens wesentlich mitgewirkt. Er berät den Landkreis 
Ravensburg und weitere Städte und Gemeinden in der Region 
bei der Anwendung des Leitfadens für Nachhaltiges Bauen für 
konkrete öffentliche Baumaßnahmen. In Vorarlberg hat er mit 
dem Team von AnBau im Rahmen des Servicepakets „Nach-
haltig: Bauen in der Gemeinde“ über 150 kommunale Bau-
vorhaben begleitet. 
  
Aufgrund der verschiedenen Anforderungen beim Bau von 
unterschiedlichen Gebäuden wurden folgende Versionen des 
Leitfadens erstellt: 
• Leitfaden für Neubau/Generalsanierung von öffentlichen 

Gebäuden 
• Leitfaden für Neubau/Generalsanierung von Wohngebäuden 
• Sonderbestimmungen für reduziert beheizte Gebäude  
  
Erklärtes politisches Ziel des Landkreises Ravensburg ist es, 
den LNB auch den Kommunen und anderen Landkreisen kos-
tenlos zur Verfügung zu stellen, damit das nachhaltige Bauen 
zukünftig Standard werden kann. Die öffentliche Hand spielt 
hier eine bedeutende Vorreiterrolle und stellt sich durch die 
Einführung und Anwendung des Leitfadens dieser Verant-
wortung. 
  
Der Leitfaden ist auch ein Baustein auf dem Weg zur Qualitäts-
sicherung bei Bauvorhaben des Landkreises und der Gemein-
den und zukünftig voraussichtlich für öffentliche Bauherren 
auch als Grundlage für Fördergeber vorgesehen.  
  

Auf Nachfrage eines Gemeinderats erklärt Herr Lenz, dass er 
von 2-3 % Mehrkosten für das Baumaterial ausgeht, wenn bei 
Projekten der Leitfaden angewandt wird. Für die Begleitung 
des Prozesses und des Planungsteams geht er von ca. 1-2 % 
zusätzlichen Baukosten aus. Wichtig ist dabei eine über den 
gesamten Lebenszyklus des Gebäudes reichende wirtschaft-
liche und nachhaltige Lösung zu erreichen. Evtl. höhere Inves-
titionskosten sollen durch niedrigere laufende Betriebskosten 
ausgeglichen werden. Durch die Prozessbegleitung erhält die 
Gemeinde als Bauherr Vorschläge zur nachhaltigen Bauweise. 
Ob und in welchem Umfang die Vorschläge umsetzt werden, 
liegt dann im Ermessen der Gemeinde, soweit keine gesetz-
liche Vorschrift besteht. 
  
Die Mitglieder des Gemeinderats sehen im Leitfaden ein gutes 
Instrument, um die Ziele der Gemeinde zu erreichen, so dass 
der Anwendung grundsätzlich zugestimmt werden könne. 
Eine grundsätzliche Festlegung einer zu erreichenden Min-
destpunktzahl aus dem Leitfaden soll in dieser Sitzung jedoch 
nicht erfolgen. Die konkreten Ziele, also die zu erreichenden 
Punkte aus dem Leitfaden, sollen dann jeweils für das ein-
zelne Investitions- oder Sanierungsprojekt festgelegt werden. 
  
Mit 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen stimmt der Gemeinderat 
der grundsätzlichen Anwendung des Leitfadens für nachhal-
tiges Bauen (LNB) des Landkreises Ravensburg bei anste-
henden Baumaßnahmen der Gemeinde zu. Außerdem soll 
bei der Vergabe von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen von 
der Gemeinde darauf hingewirkt werden, dass die Inhalte des 
Leitfadens möglichst auch für diese privaten und gewerbli-
chen Baumaßnahmen angewandt werden. 
  
Gewerbegrundstücke der Gemeinde Grünkraut 
• Leitlinien zur Vermarktung der Grundstücke 
Die Gemeinde Grünkraut hat das Ziel, Gewerbeflächen an 
zukunftsorientierte Unternehmen zu veräußern und damit 
die Strukturentwicklung der Kommune zu unterstützen. Die 
Gewerbeflächenpolitik ist damit ein Teilbereich der kommu-
nalen Entwicklung, zum langfristigen Erhalt einer lebenswer-
ten Gemeinde. 
Um dieses Ziel zu erreichen ist die Gemeinde dabei, Leitlinien 
für die Vermarktung von Gewerbegrundstücken zu erstellen. 
Mit den Ansiedlungskriterien formuliert die Gemeinde ihre 
Erwartungen an zukünftige Unternehmen. Sie formuliert diese 
bewusst nicht als Ausschlusskriterium. 
Mit der Berücksichtigung zahlreicher Elemente für ein nachhal-
tiges Gewerbegebiet nimmt sich die Gemeinde selbst und die 
Unternehmen in die Verantwortung, auf veränderte Rahmenbe-
dingungen in der Gewerbeflächenentwicklung zu reagieren. 
Die Gemeinde Grünkraut unterstützt zusätzlich an siedlungs-
interessierte Unternehmen bei dieser Anpassung, indem sie 
Beratungsleistungen für die Betriebe finanziert. 
Diese Leitlinien sollen erstmals für das neu entstehende 
Gewerbegebiet Gullen VII angewandt werden und entspre-
chend auch für weitere Gewerbegrundstücke der Gemeinde. 
Die Gemeinde plant keine möglichst schnelle Vermarktung der 
Grundstücke, sondern einen Verkauf entsprechend den Zie-
len ihrer Gewerbeflächenpolitik. 
Der Entwurf der Kriterien in den Leitlinien wurde in Zusam-
menarbeit mit Herrn Dr. Dickmanns vom Büro CDi-Projekte 
in Friedrichshafen erstellt. Er wird diesen in der Gemeinderat-
sitzung auch vorstellen. 
Die Leitlinien umfassen drei Bereiche, die sich gegenseitig 
ergänzen: 
• Ansiedlungskriterien der Gemeinde, 
• Elemente der Nachhaltigkeit im Gewerbegebiet, 
• Vergabeablauf und vertragliche Bedingungen. 
In den Leitlinien sollen die Rahmenbedingungen für Ansiedlun-
gen formuliert sein. Das bedeutet, dass es keine starren Umset-
zungsvorschriften gibt. Zur Unterstützung und zur Erarbeitung 
individueller Lösungen beteiligt sich die Gemeinde an der Ansied-
lungsplanung, indem sie Beratungsleistungen finanziert. 
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Herr Dr. Dickmanns, Büro CDi-Projekte, erläuterte in der 
Gemeinderatsitzung die zusammen mit den Mitgliedern des 
Gemeinderats in mehreren Arbeitssitzungen gemeinsam 
erstellten Ansiedlungskriterien und die Elemente der Nach-
haltigkeit. Er führt aus, dass die Kriterien auch mit den Fach-
leuten der IHK Bodensee-Oberschwaben besprochen wurden 
und von diesen positiv gesehen werden. 
  
Die Ansiedlungskriterien dienen der Gemeinde Grünkraut 
als eine der Entscheidungs grundlagen für die Vermarktung 
von Gewerbegrundstücken. Sie werden in vier Gruppen 
zusammen gefasst: 
• Arbeitsplätze, 
• effiziente Flächennutzung, 
• Ertragskraft, 
• Wettbewerbsfähigkeit. 
Grundsätzlich gibt es bei den Kriterien keine starre Mindest-
größe als Ausschluss kriterium. Stattdessen dienen einzelbe-
triebliche Orientierungswerte als Entscheidungshilfe. 
  
Die unterschiedlichen Elemente der Nachhaltigkeit für das 
Gewebegebiet Gullen VII beschreiben das Nachhaltigkeits-
verständnis der Gemeinde Grünkraut und umfassen alle drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit: die ökologische Nachhaltig-
keit, die ökonomische Nachhaltigkeit sowie die soziale Nach-
haltigkeit. 
Grundlage für die Entscheidung für ein nachhaltiges Gewer-
begebiet und deren Umsetzung ist das Prinzip der Wertschät-
zung und der Unterstützung. Unter der Wert schätzung werden 
die Akzeptanz bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitselemente 
durch die Unternehmen verstanden, denn das Gewebegebiet 
übernimmt in seiner Ausgestaltung auch die Aufgabe den 
Unternehmensstandort ökologisch und sozial aufzuwerten. 
Mit dem Prinzip der Unterstützung wird verdeutlicht, dass bei 
der Ansiedlung nicht vorrangig mit Verboten gararbeitet wird. 
Mit der finanziellen Übernahme von Beratungsleistungen 
für die Unternehmen, unterstützt die Gemeinde individuelle 
Ansiedlungsplanungen bei der Berücksichtigung der Nachhal-
tigkeitselemente. Die Gemeinde finanziert eine Einstiegsbera-
tung durch ein externes Energie-Ingenieurbüro zur Information 
und Fördermittelberatung und gibt eine finanzielle Förderung 
zum geforderten qualifizierten Freiflächenplan. 
Die Elemente der Nachhaltigkeit für das Gewerbegebiet Gul-
len VII gliedern sich in Maßnahmen zur: 
• Landschaftsveränderung innerhalb des Gebietes, 
• Klimabeeinflussung und Treibhausgasreduzierung, 
• Mobilitätsinfrastruktur. 
  
Ein standardisiertes Bewerbungsverfahren sowie vertragliche 
Bedingungen werden die Leitlinien vervollständigen und in der 
Kommunikation zwischen der Gemeinde Grünkraut und den 
ansiedlungsinteressierten Unternehmen für Transparenz und 
Planungssicherheit sorgen. Die Gemeinde beabsichtigt dabei 
eine weitere Zusammenarbeit mit dem Büro CDi-Projekte im 
Bewerbungsverfahren. 
  
Die Mitglieder des Gemeinderats sehen diese Kriterien als ein 
gutes Instrument, um für die Gewerbegrundstücke die besten 
Nutzer und Betriebe zu finden, sodass die Gemeinde nachhal-
tig davon profitiert. Ein Gemeinderat äußert sich unzufrieden, 
weil zu wenige Kriterien zum Thema „Mobilität der Arbeitneh-
mer“ enthalten sind.  
  
Der Ablauf des Bewerbungsverfahrens und die detaillierten 
Bedingungen des folgenden notariellen Grundstückskaufver-
trags werden derzeit von einem Fachanwaltsbüro rechtlich 
geprüft. Das Prüfungsergebnis soll in den nächsten Wochen 
vorliegen. Danach kann der abschließende Beschluss des 
Gemeinderats zu den Leitlinien erfolgen. Dies soll gleichzei-
tig mit dem Beschluss zur Frage der Anwendung von Erb-
baurecht für die Grundstücke des Gewerbegebiets Gullen VII 
erfolgen.  
  

Der Aufnahme der vorgestellten Ansiedlungskriterien der 
Gemeinde und den vorgestellten Elementen der Nachhaltig-
keit in die Leitlinien zur Vermarktung der Gewerbegrundstücke 
wird von allen Gemeinderäten ohne Gegenstimme zugestimmt. 
  
Anwendung des Erbbaurechts für das Gewerbegebiet 
Gullen VII 
Das Gewerbegebiet Gullen VII wird derzeit erschlossen. Für 
die Vermarktung der Grundstücke werden Leitlinien erstellt, die 
der Gemeinderat in dieser Sitzung am 12.12.2023 beschlos-
sen wurden.   
  
Ebenfalls in dieser Sitzung am 12.12.2023 wurde die Anwen-
dung des Erbbaurechts für die Vergabe von Grundstücken der 
Gemeinde Grünkraut grundsätzlich beschlossen. 
Die Entscheidung, für welche Grundstücke/Wohngebiete/
Gewerbegebiet die Vergabe im Erbbaurecht erfolgt, soll dabei 
im Einzelfall für das jeweilige Gebiet getroffen werden. 
Für die Ausarbeitung der konkreten Inhalte des Erbbaurechts-
vertrags und der Kalkulation des Erbbauzinses für das Gewe-
begebiet Gullen VII wurde zunächst über die Anwendung des 
Erbbaurechtsverfahrens für dieses Gebiet grundsätzlich beraten.  
  
Die Mitglieder des Gemeinderats äußern sich grundsätzlich 
positiv zur Anwendung des Erbbaurechts für das Gewerbe-
gebiet Gullen VII. 
Die Gemeinde hat dabei den Vorteil der laufenden Einnah-
men in Form des Erbbauzinses. Dieser wiederum ist für die 
Gewerbetreibenden als Betriebsausgabe steuerlich relevant. 
Die ersparten Grundstückskosten erhöhen die Liquidität der 
Gewerbetreibenden. Vorteil für die Gemeinde ist auch, dass 
sie dauerhaft beeinflussen kann, dass auf den Grundstücken 
das von ihr gewünschte Gewerbe ausgeübt wird und es zu 
keinen brachliegenden Gewebeflächen oder langen Leerstän-
den kommt. 
  
Ausgehend von den üblichen Verkaufspreisen und den ent-
standenen Erschließungskosten wird von der Gemeindever-
waltung Anfang des Jahres 2024 der Bodenwert ermittelt, 
der dann Grundlage für den Erbbauzins ist. Die Erbbauzin-
sen werden dabei mindestens 5% betragen. Eine reduzierte 
Verzinsung für die Zeit bis zur Baufertigstellung ist denkbar. 
Grundsätzlich sollen die Erschließungskosten in voller Höhe 
bei Abschluss des Erbbaurechtsvertrags zu zahlen sein. Zur 
Liquiditätssicherung der Gemeinde ist es auch denkbar, dass 
Zahlungen von Erbbauzinsen vorab erfolgen können. 
  
Ein Beschluss erfolgte in dieser Sitzung nicht. Dieser soll 
Anfang des Jahres 2024 erfolgen. Der Gemeinderat wird dann 
abschließend über die Anwendung des Erbbaurechts für die 
Grundstücke des Gewerbegebiets Gullen VII beraten und 
beschließen und dabei dann ggf. auch die einzelnen Kriterien 
(Laufzeit, Höhe Erbbauzinsen, Bodenwert, usw.) festlegen.  
  
Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) 
• Ergänzung der Beschaffungsliste 
In der Sitzung am 22.03.2022 wurde die Ersatzbeschaffung 
einstimmig beschlossen. (Vergabesumme: 461.560,73 €). 
Weiterhin wurden einstimmig die optional ausgeschriebe-
nen Elemente B-Abgang frontseitig unter der Stoßstange mit 
Absperrorgan; Umschaltung von Tank- auf Saugbetrieb pneu-
matisch und Pump & Roll-Funktion (Wasserabgabe auch unter 
Fahrzeugbewegung), zum Preis von 4.725 € mitbestellt. 
Die gesamte bisherige Vergabesumme beträgt damit: 
466.285,73 €. 
  
Mit der Firma Lentner wurde das Leistungsverzeichnis bespro-
chen. Dabei haben sich diverse Änderungen ergeben, zum Teil 
aufgrund von Neuerungen in der Technik, zum Teil zur Abrun-
dung des Konzeptes für das LF 10. 
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Zu den größten Positionen: 
  
Pneumatische Zentralentwässerung: 
Diese dient hauptsächlich zur Verlängerung der Lebensdauer 
der Pumpen. Durch die automatische Entwässerung und die 
ständig geöffneten Ventile kann die Pumpe komplett austrock-
nen. Bei konventionellen manuellen Entwässerungsventilen 
werden diese nach Gebrauch wieder geschlossen. Dies führt 
dazu, dass die noch vorhandene Restfeuchtigkeit eingeschlos-
sen wird und der Korrosionsprozess schneller voranschreitet. 
  
Frontwerfer 
Bei diesem Fahrzeug stand unter anderem die Bekämpfung 
von Flächenbränden im Vordergrund, hierzu erhielt das Fahr-
zeug unter anderem einen größeren Tank, die Funktion Pump 
and Roll, sowie einen Frontausgang um die Möglichkeit zu 
schaffen, eine Brandbekämpfung in Vorwärtsbewegung durch-
zuführen. Hierzu muss jedoch immer ein C- oder D-Schlauch 
von einem Feuerwehrmann mitgeführt werden. Der Frontwer-
fer hingegen, welcher direkt am Fahrzeug montiert ist, kann 
aus der Fahrerkabine bedient werden. Der Werfer kann auch 
eingesetzt werden, um Riegelstellungen bei Brandeinsätzen 
aufzubauen, sowie um die Fahrbahn nach z.B. Starkregene-
reignissen oder Unfällen zu reinigen. 
  
SIM-Kartenleser 
Die SIM-Karte für das Digitalfunkgerät muss aus dem Gerät 
ausgebaut werden, sobald das Fahrzeug in die Werkstatt 
kommt. Um dies zu ermöglichen, muss ein zusätzlicher 
SIM-Kartenleser eingebaut werden. 
  
6er Tastenblock, auf diesen Tasten sind die wichtigsten Funk-
tionen des Fahrzeuges untergebracht und können damit ein-
fach bedient werden, unter anderem Blaulicht, Martinshorn, 
Umfeldbeleuchtung etc. Dies ist eine Erleichterung für den 
Einsatzfall. 
  
Wechselrichter, dieser wird benötigt um das Ladegerät für 
den Drucklüfter im Fahrzeug anzuschließen. Außerdem kön-
nen hier weitere Ladegeräte (Säbelsäge etc.) angeschlos-
sen werden. 
  
Mit dem Kreisbrandmeister wurde dazu gesprochen. Er emp-
fiehlt die Ergänzung der Beschaffungsliste, wie von der Feu-
erwehr dargestellt. Der Verbau des Frontwerfers ist kein Muss 
für das Fahrzeug. Jedoch im Hinblick auf das Gesamtkon-
zept und die Laufzeit des LF 10 von ca. 30 Jahren ist es jetzt 
eine einmalige Chance zur Komplettierung und Abrundung 
des Konzepts. 
  
Kommandant Alexander Albrecht erläuterte jede einzelne Posi-
tion aus der Anlage, die der Sitzungsvorlage beigefügt war. 
Es gab lediglich ein paar inhaltliche Fragen zum Verständnis, 
beispielsweise über die Funktionsweise des Frontwerfers.  
Der Vorsitzende dankt dem gesamten Team des Beschaf-
fungsausschusses für deren großen zeitlichen Einsatz. 
Der Gemeinderat hat der Ergänzung der Beschaffungsliste 
einstimmig zugestimmt. 
  
Beschluss über die Beschaffung von Strom und Gas über 
die Zentrale Beschaffungsstelle der TWS (2025-2026) 
Die letzten Jahre nahm die Gemeinde Grünkraut an der Bün-
delausschreibung des Landratsamts Ravensburg, zum Bezug 
von Strom und Gas für die kommunalen Verbrauchsstellen 
teil. Der aktuelle Lieferzeitraum beider Energieträger endet 
zum 31.12.2024. 
  
Die letzte Ausschreibung, für die Jahre 2023-2024, hatte eine 
enorme Preissteigerung zur Folge, die auf die globale Entwick-
lung in Bezug auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. 
Insbesondere die bisherige Abhängigkeit von Energieträgern 
aus dem Ausland führte nun auf allen politischen Ebenen zu 

einem Umdenken, welches sich nicht nur auf die Erzielung 
des günstigsten Preises bezieht, sondern auch auf die Ver-
sorgungssicherheit abzielt. 
  
Das Landratsamt Ravensburg hat sich dazu entschieden, 
die Ausschreibung für die Beschaffung von Strom und Gas 
zukünftig über die Technischen Werke Schussental GmbH & 
Co. KG (TWS) als Dienstleister durchführen zu lassen. 
  
Beschafft wird im Bereich Strom das Produkt Klimainvest 
Ökostrom RE (erfüllt die Mindestanforderungen des eea). Im 
Bereich Gas wird weiterhin konventionelles Gas beschafft Der 
Vertrag beinhaltet die Beschaffung von Strom und Gas ab 
dem 01.01.2025 und wird befristet auf 2 Jahre abgeschlossen  
  
Die Verwaltung schlägt einem Beitritt des Vertrags vor, sodass 
die TWS mit Beginn des Jahres 2024 den Trancheneinkauf, 
für die Jahre 2025 und 2026, im Namen der Gemeinde Grün-
kraut tätigen kann. 
  
Die Gemeinderäte stimmen nach kurzer Diskussion einstim-
mig dem Beschlussvorschlag zu. Damit wird die Verwaltung 
beauftragt mit der Technische Werke Schussental GmbH & 
Co. KG eine Vereinbarung über die Durchführung zentraler 
Beschaffungstätigkeiten im Bereich der Strom- und Gasbelie-
ferung abzuschließen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung 
wird die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG als 
zentrale Beschaffungsstelle beauftragt, die Strom- und Gas-
beschaffung mit Wirkung ab dem 01.01.2025 durchzuführen. 
  
Bevorratungsbeschluss zur Anpassung der Abwasserge-
bühren zum 01.01.2024 
Die aktuell gültige Abwassersatzung der Gemeinde Grün-
kraut wurde am 13.12.2011 vom Gemeinderat beschlos-
sen und rückwirkend zum 01.07.2009 in Kraft gesetzt. Die 
Schmutzwassergebühr beträgt aktuell 1,49 €/m³ (Abwasser), 
die Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m² (versiegelte Flä-
che) und die Gebühr für sonstige Einleitungen ebenfalls 1,49 
€/m³ (Abwasser oder Wasser). 
  
Um die Anpassung zum 01.01.2024 zu ermöglichen, ist vor 
dem 01.01.2024 ein Bevorratungsbeschluss des Gemeinde-
rats für eine Anpassung der Schmutz- und Niederschlags-
wassergebühren im Jahr 2024 mit anschließender öffentlicher 
Bekanntmachung notwendig. 
Die Gemeinde wird die Gebühren für den Bereich der Abwas-
serbeseitigung mit Wirkung ab dem 01.01.2024 kalkulieren. 
Über die Ergebnisse soll im 1. Quartal 2024 im Gemeinderat 
beraten und beschlossen werden. Derzeit kann noch nicht 
abgesehen werden, wie sich die Gebührensätze ab dem 
01.01.2024 entwickeln werden. 
Die Gemeinde Grünkraut weist deshalb darauf hin, dass sich 
die Abwassergebühren wie folgt entwickeln könnten: 
• Schmutzwassergebühr bis zu einer Höhe von 2,50 €/m³ 

(Abwasser) 
• Niederschlagswassergebühr bis zu einer Höhe von 0,50 €/m²  

(versiegelte Fläche) 
• Gebühr für sonstige Einleitungen bis zu einer Höhe von 

2,50 €/m³ (Abwasser oder Wasser). 
Dies bedeutet nicht, dass diese Gebührensteigerungen im 
Jahr 2024 tatsächlich eintreten werden. Es wird jedoch aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass der Gemeinderat  Gebüh-
rensätze bis zu der genannten Höhe ab dem 01.01.2024 
beschließen könnte. Diese Gebührensätze werden dann bei 
der Abrechnung für das Gebührenjahr 2024 berücksichtigt. 
Die angegebenen Höchstsätze sind nicht die angepeilten 
Gebührensätze, sondern stellen lediglich eine maximale Erhö-
hungsgrenze dar und sind bewusst hoch angesetzt. Da dies 
eine Obergrenze darstellt, soll dadurch die Möglichkeit eröff-
net bleiben, den in der Kalkulation ermittelten Gebührensatz 
auch anwenden zu können. 
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Der Gemeinderat stimmt dieser Vorgehensweise bei einer 
Enthaltung zu. 
  
Protokoll der vorausgegangenen Sitzung und Bekannt-
gabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
Das Protokoll der Sitzung vom 21.11.2023 wurde genehmigt. 
  
Aus der nichtöffentlichen Sitzung ist ein Beschluss bekannt-
zugeben. Der Gemeinderat hat der Besetzung der Stelle der 
Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragten zugestimmt. 
  
Anfragen aus dem Gemeinderat 
  
Eröffnungsbilanz 
Ein Gemeinderat fragte, ob die Eröffnungsbilanz mittlerweile 
beim Landratsamt eingegangen sei. Die Verwaltung teilt mit, 
dass die Erstellung noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
 

Wasserzähler 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
ab Mitte Dezember erhalten Sie die Ablesekarten für Ihren 
Wasserzähler. 
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Zählerstand online 
an die Gemeindeverwaltung zu übermitteln. 
Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten: 
• Mit dem auf der Karte aufgedruckten QR-Code wer-

den Sie direkt zu unserer Datenbank geleitet. Der Code 
kann mit Ihrem Smartphone gescannt werden. 

• Über folgenden Link werden Sie ebenfalls zu unserer 
Datenbank geleitet: 

 https://buerger-finanzen-infoma.komm.one/
Gemeinde-Gruenkraut 

Den Link finden Sie auch auf unserer Homepage 
www.gruenkraut.de 
  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
Ihre Gemeindeverwaltung

Möchten Sie das Mitteilungsblatt der Gemeinde Grün-
kraut abonnieren, haben Sie Fragen oder eine Reklama-
tion, dann wenden Sie sich bitte direkt an Druck + Verlag 
Wagner in Kornwestheim. 
Tel.: 07154/8222-20 oder E-Mail: abo@duv-wagner.de

Öffnungszeiten Rathaus
Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 16.00 - 18.30 Uhr
Sie erreichen die Gemeindeverwaltung telefonisch unter 
07 51/76 02-0 oder per E-Mail: info@gruenkraut.de 

Fundamt
Fundsachen 
Gefunden wurde: 
• ein Geldschein am 20.12.2023 in Gullen 
• eine Geldbörse im Schulhof am 20.12.2023 
• Leerer Behälter für AirPods am Zebrastreifen/Schule am 

21.12.2023 
• AirPods mit Behälter am 21.12.23 
• Autoschlüssel am 30.12.23 (Pfarrstadel) 
• Geldbetrag am 30.12.23 (Pfarrstadel) 
Zu erfragen beim Bürgermeisteramt 0751/7602-26.
 

Informationen

Umtausch EU-Kartenführerschein 
Wir möchten Sie heute an den bevorstehenden Pflich-
tumtausch der bisherigen Führerscheine in einen EU-Karten-
führerschein erinnern. Entsprechend den Vorgaben der EU 
sollen bis zum 19.01.2033 nur noch befristete Führerscheine 
ausgegeben werden. Für den Umtausch wurde eine Staffe-
lung festgelegt. 
Wer noch einen alten Führerschein (grau oder rosa und vor 
dem 31.12.1998 ausgestellt) besitzt, muss diesen nach sei-
nem jeweiligen Geburtsjahrgang tauschen. 
Geburtsjahr Umtausch bis  
Vor 1953 19.01.2033  
1965 - 1970 19.01.2024  
1971 oder später 19.01.2025  
  
Wer bereits einen Kartenführerschein besitzt, der aber noch 
unbefristet ist, muss diesen wie folgt umtauschen: 
Ausstellungsjahr Umtausch bis  
1999 - 2001 19.01.2026  
2002 - 2004 19.01.2027  
2005 - 2007 19.01.2028  
2008 19.01.2029  
2009 19.01.2030  
2010 19.01.2031  
2011 19.01.2032  
2012 - 18.01.2013 19.01.2033  
  
Bürger der Gemeinde Grünkraut können den Antrag auf dem 
Rathaus Grünkraut, Bürgerbüro Zimmer 0.1, stellen. Hierzu 
sollten Sie ein aktuelles biometrisches Lichtbild und den bis-
herigen Führerschein mitbringen. 
Ihre Gemeindeverwaltung

Gutscheinkarten 2024  
für den Landesfamilienpass 
Für den Landesfamilienpass sind die Gutscheinkarten für das 
Jahr 2024 beim Bürgermeisteramt eingetroffen. Inhaber des 
Familienpasses für 2023 werden gebeten, unter Vorlage die-
ses Dokuments die Gutscheinkarten für 2024 auf dem Rathaus 
bei Frau Klink abzuholen. Wer noch keinen Landesfamilien-
pass hat, kann diesen beim Bürgermeisteramt beantragen. 
Antragsberechtigt sind: 
1. Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden 

Kindern (dies können auch Pflege- oder Adoptivkinder 
sein), die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben; 

2. Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem 
kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemein-
schaft leben; 

3. Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer 
behinderten Kind, die mit diesem in häuslicher Gemein-
schaft leben; 

4. Familien, die Kinderzuschlag-, Wohngeld- oder Bürger-
geldberechtigt sind und die mit mindestens einem kinder-
geldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. 

5. Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind 
in häuslicher Gemeinschaft leben. 

Der berechtigte Personenkreis kann mit den Gutscheinkar-
ten und unter Vorlage des Landesfamilienpasses die staat-
lichen Schlösser und Gärten und die staatlichen Museen in 
Baden-Württemberg kostenfrei bzw. zu einem ermäßigten 
Eintritt  besuchen. 
Da die Broschüre „Staatliche Schlösser und Gärten“ von 
der Schlösserverwaltung (SSG) nicht mehr neu aufgelegt wird, 
empfehlen wir, sich online über die Homepage der SSG (www.
schloesser-und-gaerten.de) zu informien. Dort ist auch eine 
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Liste aller Objekte der SSG eingestellt, in denen der Lan-
desfamilienpass Gültigkeit besitzt (https://www.schloesser- 
und-gaerten.de/besuchsinformation/verguenstigungen/
landesfamilienpass). 
 
Bürgerball 
- Voranzeige - 
  

 

Samstag, 03. Februar 2024 
Pfarrstadel Grünkraut 

 

Herzliche Einladung zum 

Fasnetskränzle  

 

14.00 Uhr – 17.00 Uhr  
Eintritt 10 € incl. Kaffee, Kuchen und 

Getränke (alkoholfrei), Musik und Programm 
verschiedener Vereine, und zum  

 

Fasnetsball  
 

mit Programm ab 19.30 Uhr 
mit DJ, Barbetrieb und Programmpunkte  

verschiedener Vereine, Eintritt 10 € 
 

Kartenvorverkauf im Rathaus Grünkraut/ 
Mittag- und Abendkasse 

 
Veranstalter: ein Zusammenschluss von Narren-, Sport-, Musik- und Schützenverein, Feuerwehr,  
Chorgemeinschaft, Feierabendkreis, Kulturforum und Frauenbund 

Sorgenfresser Briefkasten  
am Nebeneingang des Rathauses  
(neben Einfahrt Tiefgarage) 
Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt  
an Kindern und Jugendlichen 
Vertrau mir deine Sorgen und Ängste an!
Sorgenfresser - Für Kinder und Jugendliche 
Deine Sorgen werden an die Vertrauensperson der 
Gemeinde weitergegeben.
Sie gehen vertraulich damit um! 
Am Nebeneingang des Rathauses befindet sich ein Sorgen-
fresser Briefkasten, wo man seine Ängste und Beschwer-
den (auch anonym) anbringen kann. 
 

Christbaumsammeln am 13.01.2024 
Wir holen Ihren 
Weihnachtsbaum. 
Bitte legen Sie Ihren abge-
schmückten Christbaum 
bis 9 Uhr sichtbar an die 
Straße.  
Samstag, 13.01.2024 ab  
9 Uhr Gemeinde Grünkraut 
Frohes neues Jahr 
LANDJUGEND Grünkraut
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
  

 
  

 

Kath. Frauenbund Grünkraut 
kompetent, solidarisch, 
ökumenisch, engagiert 
7980 Ravensburg – 
Alltag, Apokalypse, Autonomie  
Führung durch die Sonderausstellung im 
Museum Humpis- Quartier  

am Dienstag, 16. Januar 2024 um 14.15 Uhr 
Wir besuchen gemeinsam die spannende Ausstellung über 
Ravensburg auf dem Weg zur heutigen Stadt: Durchgangs-
verkehr auf dem Marienplatz, Makramee-Knüpfstüble in der 
Marktstraße, Kriegsdienstverweigerung und Walpurgisnacht, 
zugeparkte Bachstraße und Demonstrationen in der Innen-
stadt... 

Treffpunkt um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle  
„Festhalle“  

Dann fahren wir gemeinsam um 13.35 Uhr mit dem Gruppen-
ticket nach Ravensburg. Nach der gut einstündigen Führung 
bleibt noch Zeit, sich selbst in der Ausstellung umzuschauen. 
Bei der anschließenden Einkehr im „Humpis“ lassen wir dann 
die Eindrücke Revue passieren. 
Die „Teilnehmerinnenzahl“ ist auf höchstens 15 Perso-
nen beschränkt. Neben dem ermäßigten Eintrittspreis von  
6,-- Euro fallen, abhängig von der Teilnehmerzahl Gebüh-
ren für Fahrt und Führung an. Deshalb bitte unbedingt 
anmelden bei Maidi Zorell-Fonfara, Tel.: 0751 62765 oder 
unter frauenbund-gruenkraut@mail.de 
Das Frauenbundteam
 
Bürgermeister Holger Lehr und 1. Vorstand 
der Bürgergemeinschaft Peter Kaltenmark 
begrüßen neue Mitarbeiterin 
Seit 08. Januar ist die Stelle der Kinder-, Jugend- und Fami-
lienbeauftragte mit Yvonne Veit besetzt. Herr Bürgermeister 
Lehr und Peter Kaltenmark freuten sich, sie im Rathaus will-
kommen zu heißen und wünschen ihr viel Freude an ihrer 
neuen Wirkungsstätte. 
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Ehrenamtliche Bewährungshilfe 
Wir suchen Sie für das Team in Ravensburg! 
Resozialisierung kann nur gelingen, wenn sie innerhalb des 
Gemeinwesens stattfindet. Die Bewährungs- und Gerichtshilfe 
BadenWürttemberg (BGBW) setzt deshalb auch auf ehren-
amtliche Bewährungshelfer*innen, die ihre Klient*innen dabei 
unterstützen, keine neuen Straftaten zu begehen. Ehrenamt-
liche Bewährungshelfer*innen führen persönliche Gesprä-
che mit den Klient*innen. Sie bedenken mit ihnen die Folgen 
ihrer Straftat und deren Auswirkungen auf Betroffene und 
achten auf die Erfüllung von Auflagen und Weisungen des 
Gerichts. Für eine professionelle Einarbeitung ist gesorgt, 
der/die Ehrenamtliche erhält kontinuierlich Fortbildungen. Die 
selbstständige Arbeit wird durch hauptamtliche Teamleiter*in-
nen begleitet. Voraussetzung für dieses verantwortungsvolle 
Ehrenamt ist u.a., dass Sie mindestens 21 Jahre alt sind und 
über ein eintragungsfreies polizeiliches Führungszeugnis ver-
fügen. Im Februar startet ein neuer Einführungskurs. Inter-
esse? Melden Sie sich. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne auch Natalie Klings 
und Klaus Schwarz; Ansprechpartner für das Ehrenamt 
E-Mail: ehrenamt.ravensburg@bgbw.bwl.de; 
Tel. 0751/189 706-10; www.bgbw.landbw.de
 

 Abfall-Info

Öffnungszeiten Wertstoffhof 
dienstags, 14-tägig (ungerade Wochen)
14.30 - 18.30 Uhr
Nächster Termin: 
16.01.24 und 30.01.24 
(Beim Anwesen Fuchs, Buchenstraße 4)

Grüngutplatz  
Grüngutplatz macht Winterpause bis März 2024

Ausrangierte Handys können  
auf dem Wertstoffhof abgegeben werden 
Kaputte und ausrangierte Handys oder Tablets, gerne auch 
mit Ladestation, können dienstags zu den Öffnungszeiten im 
Wertstoffhof abgegeben werden. 
Wichtige Sicherheitshinweise: 
- Bitte entfernen Sie die SIM- und Speicherkarten und 

löschen persönliche Daten. 
- Bitte nur Geräte ohne Akkus sammeln und versenden. 
- Geräte mit Akkus im stationären Handel oder beim Wert-

stoffhof der Kommune entsorgen. 
Nähere Infos unter www.handy-aktion.de

Nicht geleerte Tonnen 
Ist Ihr Bio- und/oder Restabfallbehälter nicht geleert wor-
den, rufen Sie bitte unter der Hotline 0800 3530300 an. 
Ist Ihre Papiertonne nicht geleert worden, rufen Sie bitte 
bei der Firma Remondis, Tel.: 0751 3619128 an.
Haben Sie Fragen zur Gelben Tonne dann wenden Sie sich 
bitte an Firma Knettenbrech + Gurdulic,
Telefon 08245 96655  oder 
lk.ravensburg@knettenbrech-gurdulic.de
Telefonnummern für Abfallwirtschaft beim Landrats-
amt Ravensburg 
Ansprechpartner für Abfall ist das Landratsamt Ravensburg
Abfallwirtschaft Bürgerbüro
Tel.: 07 51 / 85 - Durchwahl
- bei allgemeinen Fragen - 2345
- bei Fragen zum Gebührenbescheid - 2360

Nachhaltigkeit und Klima

Neue Regeln für den Heizungstausch 
Novelle des Gebäudeenergiegesetzes  
am 1. Januar in Kraft getreten 
Zukunft Altbau informiert über die Änderungen 
Am 1. Januar 2024 ist die Novelle des Gebäudeenergiege-
setzes (GEG) in Kraft getreten. Das Gesetz sieht neue Regeln 
beim Heizungstausch vor. In Neubaugebieten sind ab sofort 
nur noch Heizungen erlaubt, die zu mindestens 65 Prozent 
mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Wer in einem 
bestehenden Wohngebiet wohnt und die Heizung tauscht, 
für den gilt die 65-Prozent-Regel erst, wenn die Kommune 
eine kommunale Wärmeplanung vorlegt und ergänzend den 
Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder ein Gebiet für die 
Wasserstoffnutzung ausweist. Spätestens Mitte 2028 ist die 
grundsätzliche Nutzung von 65 Prozent erneuerbaren Ener-
gien bei einem Heizungstausch jedoch für alle verpflichtend. 
Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württem-
berg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. 
Übergangsregelungen federn die Umstellung ab. Die Erneu-
erbaren-Quote erfüllen Wärmepumpen, der Anschluss an ein 
Wärmenetz, Holzheizungen, Hybridheizungen, Biomassehei-
zungen und mit Einschränkungen Stromdirektheizungen und 
Wasserstoffheizungen. Eigentümerinnen und Eigentümer soll-
ten sich frühzeitig auf den Umstieg auf Erneuerbare vorberei-
ten, rät Frank Hettler von Zukunft Altbau. 
Fragen rund um den Heizungstausch und die energetische 
Sanierung beantwortet das Team von Zukunft Altbau kostenfrei 
am Beratungstelefon unter 08000 12 33 33 (Montag bis Frei-
tag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an beratungstelefon@ 
zukunftaltbau.de. 
Das GEG legt fest, welche energetischen Anforderungen 
Gebäude erfüllen müssen, etwa bei den Wärmedämmstan-
dards und der Heizungstechnik. In der aktuellen Novelle des 
Gesetzes, verkürzt als Heizungsgesetz bezeichnet, hat die 
Bundesregierung vor allem die Vorschriften geändert, die beim 
Heizungstausch zu beachten sind. 
Vorgaben für Bestandsgebiete an die kommunale Wärme-
planung gekoppelt 
Für bestehende Gebäude sowie Neubauten außerhalb von 
Neubaugebieten werden die Vorgaben an die kommunale 
Wärmeplanung gekoppelt. Die Pflicht zur Nutzung erneuer-
barer Energien bei einer neuen Heizung gilt erst, wenn eine 
kommunale Wärmeplanung vorliegt und die Kommune eine 
zusätzliche Entscheidung für den Neu- oder Ausbau von Wär-
menetzen oder Wasserstoffnetzausbaugebieten trifft. Groß-
städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
müssen bis zum 30. Juni 2026 Wärmepläne aufstellen. Klei-
nere Städte und Gemeinden haben bis zum 30. Juni 2028 Zeit. 
Für kleinere Kommunen bis 10.000 Einwohnende gibt es 
ebenso eine Pflicht zur Erstellung von Wärmeplänen. Diese 
können in einem vereinfachten Verfahren erstellt werden. Ein 
bundesweiter Sonderfall ist Baden-Württemberg: Hier muss-
ten die 104 größten Kommunen der Stadtkreise und großen 
Kreisstädte mit jeweils mehr als rund 20.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern bereits Ende 2023 einen kommunalen 
Wärmeplan vorlegen. 
Die Neuerungen gelten erst nach einer weiteren Entscheidung 
Zu beachten ist: Die kommunale Wärmeplanung allein reicht – 
je nach Größe der Kommune – bis zum Datum 30. Juni 2026 
oder 30. Juni 2028 noch nicht aus, um die neuen Heizungs-
regeln wirksam werden zu lassen. Auf Grund der fehlenden 
rechtlichen Verbindlichkeit des Wärmeplans bedarf es noch 
einer zusätzlichen Entscheidung durch die Kommune. Dafür 
muss sie Gebiete zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen 
oder Wasserstoffnetzausbaugebiete ausweisen. Erst nach 
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diesem zweiten Schritt, der Entscheidung des Stadt- oder 
Gemeinderates, kommt es in den nächsten Jahren bei einem 
Heizungstausch zur Nutzungspflicht für erneuerbare Energien. 
Gibt es beim Heizungstausch noch keine Pflicht zur Nutzung 
erneuerbarer Energien, kann vorübergehend noch eine kon-
ventionelle Gasheizung eingebaut werden. Eine neue Ölhei-
zung ist ebenfalls zulässig. In diesen Fällen ist dann jedoch 
eine Beratung obligatorisch, da Eigentümerinnen und Eigen-
tümer bei diesen Beheizungsarten absehbare wirtschaftliche 
Risiken eingehen. Wer sich nach diesem Gespräch für eine 
Gas- oder Ölheizung entscheidet, muss außerdem sicher-
stellen, dass das dort verbrannte Gas oder Öl ab 2029 zum 
Teil aus Biomasse oder Wasserstoff erzeugt wird. Dabei gilt 
die folgende Stufenregelung: Ab dem 1. Januar 2029 müssen 
mindestens 15 Prozent, ab dem 1. Januar 2035 mindestens 
30 Prozent und ab dem 1. Januar 2040 mindestens 60 Pro-
zent der bereitgestellten Wärme aus Biomasse oder grünem 
oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter 
Produkte erzeugt werden. Ob diese Brennstoffe im benötig-
ten Umfang zur Verfügung stehen werden, und zu welchem 
Preis dies der Fall sein wird, ist jedoch nicht klar. 
Für bestehende Heizungen existiert ein langjähriger Bestands-
schutz, auch eine Reparatur der alten Heizung ist weiterhin 
für fast alle Typen zulässig. Lediglich völlig veraltete Kons-
tanttemperaturkessel müssen 30 Jahre nach ihrem Einbau 
ausgetauscht werden. Nicht betroffen sind Niedertempera-
tur-Heizkessel und Brennwertkessel. Auch für kleinere, selbst-
bewohnte Gebäude gibt es weitere Ausnahmen. 
Übergangsfristen beim Umstieg auf erneuerbare Heizungen 
Wer beim Heizungstausch die 65-Prozent-Regel erfüllen 
muss, bekommt bei einer Heizungshavarie eine Übergangs-
frist gewährt: Ist die Heizung kaputt und kann nicht mehr repa-
riert werden, ist zuerst auch die übergangsweise Installation 
einer fossil betriebenen Heizung zulässig, etwa eines gebrauch-
ten oder gemieteten Gerätes. Fünf Jahre nach dem Ausfall der 
alten Heizung muss jedoch eine Heizungstechnologie zum Ein-
satz kommen, die die Erneuerbaren-Vorgabe erfüllt. Die Über-
gangsfrist ist insbesondere für nicht hinreichend sanierte Häuser 
mit einem hohen Wärmeverlust sinnvoll. In dieser Zeitspanne 
können die Eigentümerinnen und Eigentümer Teile der Gebäu-
dehülle dämmen lassen, so dass danach beispielweise die Nut-
zung einer Wärmepumpe effizient möglich ist. 
Zulässig ist, nach fünf Jahren den Gas- oder Ölkessel mit 
erneuerbaren Energien zu ergänzen und diesen als Hybrid-
heizung weiter anteilig für die Lastspitzen zu nutzen. 
Die Übergangsfrist verlängert sich auf bis zu zehn Jahre, wenn 
der Anschluss an ein Wärmenetz in dieser Zeit möglich ist. 
Die Eigentümer müssen sich dann vertraglich mit dem Netz-
betreiber verpflichten, innerhalb dieser Zeit den Anschluss an 
ein Wärmenetz vorzunehmen. Bis es so weit ist, gibt es keine 
Anforderungen an die aktuelle Heizung. 
Bei Gas-Etagenheizungen sieht die Regelung so aus: Die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer müssen innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Ausfall der ersten Gas-Etagenheizung entscheiden, ob 
die Wärmeversorgung im Haus auf eine zentrale Heizungsanlage 
umgestellt werden soll oder ob dezentral auf Einzelheizungen mit 
65 Prozent erneuerbaren Energien gesetzt wird. Wenn eine zen-
trale Heizung mit erneuerbaren Energien eingebaut werden soll, 
haben die Gebäudeeigentümer dafür weitere acht Jahre Zeit. 
Den Heizungstausch frühzeitig vorbereiten 
Frank Hettler von Zukunft Altbau empfiehlt, sich frühzeitig auf 
den Heizungsaustausch vorzubereiten und auch schon vor der 
gesetzlichen Verpflichtung auf klimafreundliche Heizungen zu 
setzen. Ein Umstieg auf die Erneuerbaren-Heizungen gelinge 
am besten, wenn Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer 
ihre Immobilie so rasch wie möglich dafür fit machen, etwa 
durch eine Dämmung oder den Austausch von Heizkörpern. 
„Sie sollten nicht darauf warten, bis die alte Heizung nicht mehr 
repariert werden kann“, so Hettler. „Erst nach einer Heizungs-
havarie die Sanierung zu beginnen, erfordert in der Regel eine 
provisorische Heizungslösung. Das verursacht zusätzliche 
Kosten, die man besser in Dämmmaßnahmen steckt.“ Darü-

ber hinaus gelte: Je weniger Energie verbraucht wird, desto 
günstiger ist die Wärmeversorgung im Haus – unabhängig 
vom Energieträger. Effizienzmaßnahmen lohnen sich also auch 
dann schon, wenn noch die alte Öl- oder Gasheizung läuft. 
Welche Heizung die richtige ist, hängt von vielen Entschei-
dungskriterien ab: Lage des Grundstücks, Zustand des 
Gebäudes, vorhandene Anschlussmöglichkeiten, Investitions- 
und Betriebskosten und persönliche Präferenzen. Bei Fragen 
zum Heizungstausch helfen Gebäudeenergieberaterinnen und 
-berater weiter. Sie nehmen die vorhandene Heiztechnik vor 
Ort in Augenschein, schätzen ein, welche neue Heizungstech-
nologien in Frage kommen und ob weitere Sanierungsmaß-
nahmen erforderlich sind. Danach erarbeiten sie gemeinsam 
mit den Eigentümerinnen und Eigentümern eine individuelle 
Lösung und unterstützen beim Beantragen von Fördergeldern.   
Welche Heizungen die 65-Prozent-Regel erfüllen  
Wärmenetz 
Wo möglich, empfiehlt sich der Anschluss an ein Wärme-
netz. Deren Betreiber müssen künftig auf erneuerbare Ener-
gien umstellen – zum Beispiel mittels großer Geothermie, 
Solarthermieanlagen, Großwärmepumpen oder Biomasseheiz-
kraftwerke. Die Bewohnerinnen und Bewohner heizen dann 
automatisch klimafreundlich, ohne im Haus eine Wärmepumpe 
oder Pelletheizung installieren zu müssen. 
Wärmepumpe 
Wärmepumpen entziehen dem Erdreich, Grundwasser oder 
der Außenluft Wärme, bringen diese mithilfe von Strom auf ein 
höheres Temperaturniveau und liefern so Wärme für Heizung 
und Warmwasser. Durch die Nutzung der Umgebungswärme 
sind Wärmepumpen besonders effizient. Aus einem Teil Strom 
werden drei bis vier Teile Wärme. Zudem wird die Technolo-
gie Jahr für Jahr immer klimafreundlicher, denn der aus dem 
Netz bezogene Strom stammt immer häufiger aus Windener-
gie- und Photovoltaikanlagen. Empfehlenswert ist, die Erd-, 
Grundwasser- oder Luftwärmepumpe mit einer eigenen Pho-
tovoltaikanlage zu kombinieren. Das senkt die Stromkosten 
und macht das Heizen noch klimafreundlicher. 
Hybride Heizungen 
Möglich ist auch ein Hybridsystem, in dem eine Wärmepumpe 
die Grundversorgung übernimmt. An besonders kalten Tagen 
im Winter springt dann eine zusätzliche Gasbrennwerthei-
zung oder ein Ölbrennwertgerät ein. Die Leistung der vorran-
gig zu betreibenden Wärmepumpe muss 30 bis 40 Prozent 
der Heizlast betragen; damit erfüllt man die 65-Prozent-Er-
neuerbare-Vorgabe. Im Bestand kann auch eine Biomasse-
heizung vorrangig für die Grundversorgung betrieben werden. 
Der Nachteil von Hybridheizungen: Es müssen mehrere Sys-
teme angeschafft, betrieben und gewartet werden. Vor allem 
in noch nicht gedämmten Häusern kann die Hybridheizung 
jedoch eine gute Option sein. Nach einer Sanierung kann dann 
auf den fossilen Heizkessel verzichtet werden. 
Stromdirektheizungen 
Stromdirektheizungen wandeln eine Kilowattstunde Strom in 
eine Kilowattstunde Heizwärme um und geben die erzeugte 
Wärme direkt an den Raum ab. Zu Stromdirektheizungen 
gehören etwa Infrarotheizungen, klassische Heizlüfter, Elektro- 
Heizkörper und Heizstrahler sowie elektrische Fußbodenhei-
zungen. Die Anschaffung ist kostengünstig und die Heizungen 
sind einfach zu installieren. Da sie aber viel weniger effizient 
als Wärmepumpen sind, sollten sie nur in sehr gut gedämm-
ten Häusern mit einem niedrigeren Wärmebedarf eingesetzt 
werden. Sonst wird es am Ende sehr teuer. 
Grüner Wasserstoff, Biomethan und Bioöl 
Eine weitere Option für Neu- und Altbauten ist der Einbau 
einer Gas- oder Ölheizung, wenn sie zu mindestens 65 Pro-
zent Erneuerbare wie Biomethan, Bioöl oder grünen oder 
blauem Wasserstoff nutzt. Möglich sind auch sogenannte 
H-Ready-Heizungen, die ein gewisses Maß an Wasserstoff 
vertragen und später auf 100 Prozent Wasserstoff umgerüs-
tet werden können. Dafür muss der Netzbetreiber bis spätes-
tens 30. Juni 2028 einen Plan für die Umstellung vorlegen. Der 
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Haken bei den grünen Brennstoffen: Sie sind teuer und knapp 
und niemand weiß heute schon, ob sie im größeren Umfang 
in Zukunft zur Verfügung stehen. 
Biomasse: Holzheizung und Pelletheizung 
Möglich sind auch Holzscheit- und Pelletheizungen. Da nach-
haltig erzeugte Biomasse nur begrenzt verfügbar ist, sollte 
diese Option vor allem in bestehenden Gebäuden genutzt 
werden, die kein Niedertemperaturniveau erreichen können, 
etwa in denkmalgeschützten 
Gebäuden und anderen schwer sanierbaren Häusern. Bei ihnen 
ist dies häufig die einzige Möglichkeit, ohne gut gedämmte 
Gebäudehülle annähernd klimaneutral zu heizen. 
Infokasten 
Zukunft Altbau informiert Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Wohnhäusern und Gebäuden neutral über den Nutzen 
einer energetischen Sanierung und wirbt dabei für eine qua-
lifizierte und ganzheitliche Gebäudeenergieberatung. Das 
vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm berät 
gewerkeneutral, fachübergreifend und kostenfrei. Zukunft Alt-
bau hat seinen Sitz in Stuttgart und wird von der KEA Klima-
schutz- und Energieagentur Baden-Württemberg umgesetzt. 

TWS  - Förderprogramm 
Energiesparen wird belohnt 
Umstieg auf umweltschonende Techniken - TWS unterstützt 
mit eigenem Förderprogramm 
RAVENSBURG. Ein sparsamer Einsatz von Energie lohnt sich 
doppelt: Wer weniger Energie verbraucht, schont die Umwelt 
und den eigenen Geldbeutel. Seit vielen Jahren unterstützt die 
Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) Ener-
gieeffizienz auch direkt beim Verbraucher. Für 2024 hat der 
Energiedienstleister jetzt das Förderprogramm für seine Strom-
kunden neu aufgelegt und bezuschusst viele Maßnahmen. 
Acht verschiedene Positionen umfasst das neue Energie- und 
Umweltprogramm des regionalen Energieversorgers, der sich 
seit Jahren für Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit enga-
giert. Neben dem Austausch einer Heizungsumwälzpumpe 
unterstützt die TWS beispielsweise auch den Kauf einer Lade-
box für das Elektroauto, den Kauf eines Elektrofahrrades, die 
Anschaffung oder Reparatur eines Elektrogroßgerätes, den 
Austausch des Zählerplatzes sowie den Einbau eines Ener-
giespeichers. Auch wer eine professionelle Energieberatung 
in Anspruch nimmt oder sich an das Fernwärmenetz der TWS 
anschließen lässt, kann einen Zuschuss aus dem TWSFörder-
programm erhalten. „Neben dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien sind Energieeinsparung und der effiziente Umgang 
mit Energie entscheidend für den Klimaschutz. Mit unserem 
Förderprogramm können unsere Stromkunden ihre CO2-Emis-
sionen reduzieren“, so Robert Sommer, Bereichsleiter Markt 
der TWS. Der regionale Energiedienstleister treibt die Ener-
giewende aktiv voran – für die nachhaltige Förderung des Kli-
maschutzes und der Energieeffizienz in der Region. „Wir sind 
uns der Verantwortung für eine ökologische Zukunft bewusst. 
Deshalb bieten wir ausschließlich Ökostrom an und investie-
ren selbst in erneuerbare Energien“, berichtet Robert Sommer. 
Die genauen Informationen zu den einzelnen Förderungen der 
TWS gibt es unter: tws.de/foerderprogramme.

Feuerwehr
Einsatz Nr. 02 / 2024 
VU, PKW gegen Steuerungs-
kasten /auf Findling  
Am Montag, den 08.01.2024 
kam es in der Schliererstraße im 

Gewerbegebiet Gullen zu einem Verkehrsunfall. Bei Ankunft 

der Einsatzkräfte wurde ein PKW, mit dem Unterboden auf 
einem Findling aufsitzend, vorgefunden. Neben und unter dem 
Fahrzeug lag ein zuvor überfahrener Steuerungskasten einer 
Pumpenanlage des darunter befindlichen Regenrückhaltebe-
ckens. Die Zuleitung des Steuerungskasten war abgerissen 
und eine Messung durch fachkundige Einsatzkräfte ergab, das 
diese noch spannungsführend war. Ein Mitarbeiter der darauf-
hin alarmierten NetzeBW konnte die Zuleitung spannungsfrei 
schalten. Da der beteiligte Autofahrer bereits vom Rettungs-
dienst versorgt und in eine Klinik gebracht wurde, beschränk-
ten sich unsere Aufgaben auf die Absicherung der Einsatzstelle, 
insbesondere der spannungsführenden Leitung, die Aufnahme 
der austretenden Betriebsstoffe sowie auf die Unterstützung 
des Abschleppunternehmers bei der Bergung des Fahrzeuges.  
Während der Einsatzmaßnahmen kam es vorübergehend zu 
Verkehrsbehinderungen.  
 

Öffnungzeiten: 
Montag 16.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 17.00 - 19.00 Uhr 
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr 
Freitag 16.00 - 18.00 Uhr

Büchereinachrichten
Kath. Öffentliche Bücherei
St. Gallus im Rathaus

Click & Collect an folgenden Vormittagen:  
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 08.00 - 12.00 Uhr 
 
 

Bürgergemeinschaft e.V.

Bürgergemeinschaft e.V.
Beauftragte für Senioren und 
bürgerschaftliches Engagement 
Montag - Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 0751 760245
E-Mail: sabine.jehle@gruenkraut.de 
www.gruenkraut.de
Sprechzeiten im Haus der Mitte 
Dienstag und Donnerstag 
13.00 - 15.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Tel. 0751/9587561 
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Kreativwerkstatt im Haus der Mitte 
„Strickaffair“- Nadeln mit allem was zu verstricken, zu 
verhäkeln, zu verknoten ist. 
Willkommen sind alle (auch Anfänger) von 0 -100 Jahren, 
die eine Begeisterung für Kreatives Werken haben.
Jede/r kann an ihrem/seinem eigenen Projekt arbeiten und 
bekommt fachliche Anleitung und wichtige Tipps von Rosi 
Hansler. 
Wir treffen uns immer am Mittwoch ab 19 Uhr im Haus 
der Mitte.
Gemeinsam macht es einfach mehr Freude.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig, kommen Sie ein-
fach vorbei. 
Es grüßt Sie
Sabine Jehle, Bürgergemeinschaft Grünkraut e. V.
Senioren- und Ehrenamtsbeauftragte

Eltern-Kind-Gruppen 
Die Wunderfitze
Babygruppe ab 2 Monate
Zusammenkommen. Austauschen. Lachen. Stau-
nen. 
Mittwochs von 15:30 - 17 Uhr im Haus der Mitte

Ansprechpartnerin: Manuela Dullenkopf
Handy: 0160 / 4 45 38 78
E-Mail: manuela.dullenkopf@icloud.com
  
„Babyclub Krümelbande“ 
für Kinder von 1 bis 2 Jahren 
Jeden Montag gemütliches Beisammensein 
Montags von 09:15 - 11:45 Uhr im Haus der Mitte 
Ansprechpartnerin: Angela Schicho 
Handy: 0176 / 16 37 45 18 
E-Mail: angelaschicho@web.de 
  
Neue Mamas/Papas sind willkommen sogar erwünscht! 
Ein Wechsel von der einen Gruppe zu einer anderen Gruppe 
ist jederzeit möglich.
 

Im Haus der Mitte, Weidenstraße 2
Selbstgemachte Kuchen und Kaffee-Variationen

Freitag, 12.01.2024
15.00 bis 17.00 Uhr 

  
Das Café Kunterbunt ist Treffpunkt und

Begegungsmöglichkeit für Alle. 
Wir freuen uns auf kleine und große Gäste.

Für Kinder gibt es eine Spielecke! 
  

Bürgergemeinschaft Grünkraut e. V.
Das Angebot wird gefördert durch den Land-
kreis Ravensburg und dem Landesprogramm.
 

Mittendrin
Betreuungsgruppen für ältere Menschen
donnerstags von 14.30 - 17.30 Uhr
Im Haus der Mitte, Weidenstr. 2, Grünkraut.

Kontakt und Anmeldung bei der Sozialstation St. Martin, 
Tel. (07529) 855. Es sind noch Plätze frei! 
Auf Wunsch bieten wir einen Fahrdienst an!

Senioren und Ehrenamt aktuell

Beratung und Unterstützung zu allen Fragen 
von Pflege, Pflegeleistungen und Hilfen im Alter 
Körperliche Einschränkungen, eine Erkrankung, eine ungünstige 
Wohnsituation, aber auch ein Partnerverlust können dazu füh-
ren, dass Sie Unterstützung zu Hause benötigen. Es gibt viele 
Möglichkeiten der Unterstützung, aber meist ist man überfor-
dert und weiß in der schwierigen Situation nicht was zu tun ist. 
Die Senioren- und Ehrenamtsbeauftragte der Gemeinde 
Grünkraut berät und unterstützt Sie kostenlos zu: 
• Pflege- und Unterstützungsmöglichkeiten bei Ihnen zu 

Hause oder Alternativen dazu. 
• Zum Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad. 
• Zu Leistungen der Pflegekasse. 
• Zu Möglichkeiten der Versorgung nach Ihrem Wunsch. 
• Zu Finanzierung von Unterstützung und Versorgung mit 

Hilfsmitteln evtl. auch Umbaumaßnahmen. 
• Zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. 
Vereinbaren Sie einen Termin und wir treffen uns bei Ihnen 
zu Hause oder im Rathaus. 
Es grüßt Sie herzlich 
Sabine Jehle
Senioren-und Ehrenamtsbeauftragte
Einsatzleitung Nachbarschaftshilfe
Tel. 0751/7602-45 
 
Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren aus 
der Gemeinde Grünkraut 
„Essa, schwätza, zsamma lacha,“ in netter Gesellschaft sich 
mal wieder treffen und austauschen. 
Der Mittagstisch hat immer Montag und Mittwoch ab 12.00 Uhr  
geöffnet. Unser Fahrdienst holt Sie auch gerne zu Hause ab.
Sie können sich am jeweiligen Tag bis 9:00 Uhr unter der 
Telefonnummer 7602-45 für das Mittagessen anmelden. 
Das Mittagessen kostet mit Mineralwasser 8,80 €. 
Am Montag, 15.01.2024, gibt es Lauchcremesuppe g, i, 
Fleischküchle c,w mit Djuvecesoße, Reis, Bohnensalat und 
zum Nachtisch: Birnenkompott. 
Am Mittwoch, 17.01.2024, gibt es Brokkolicremesuppe g,w, 
Tortellini 2, 3, 12 an Tomatensoße mit Salatvariation und zum 
Nachtisch: Buttermilchdessert Heidelbeere g. 
Wir freuen uns auf neue Gäste! 
Das Mittagstisch-Team 
Zusatzstoffe:2-Antioxidationsmittel, 3-Konservierungsstoffe, 
5-Süßungsmittel, 7-Farbstoff, 12-Stabilisator 
Allergene: c-Eier, d-Fische, f-Soja, g-Milch, h-Haselnüsse, 
m-Mandeln, i-Sellerie, j-Senf, l-Schwefeldioxid, w-Weizen
 

Landwirtschaft

Seminare in der Schwäbischen Bauernschule 
im Januar 2024 
Seminare in der Schwäbischen Bauernschule im Januar 2024 
Kennen Sie das Bildungshaus „Schwäbische Bauernschule“ 
in Bad Waldsee? 
Dort gibt es tolle Bildungsangebote für neugierige und inter-
essierte Menschen. 
  
Fachseminar Biodiversitäts-Pädagogik  
Start am 10. Januar 2024 
Sie möchten sich für den Erhalt der Biodiversität engagieren, 
sich fachlich und methodisch qualifizieren? Für alle - auch 
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Fachkräfte im Agrarbereich und Pädagog:innen, die die Viel-
falt der Natur lieben und für dieses Thema Menschen aller 
Altersgruppen sensibilisieren möchten. Das Zertifikat „Biodi-
versitäts-Pädagogik“ befähigt zu Beratungen bei Gemeinden 
oder Firmen und zum Unterricht in pädagogischen Einrichtun-
gen. So ist es möglich, als Biodiversitäts-Pädagog:in unter-
nehmerisch tätig zu werden. 
  
12. bis 14. Januar 2024 und 26.-28. Januar 2024 
WaldseerWellnessWochenende für Frauen 
Mehr bewegen, mehr leben, mehr spüren. An diesem 
Wochenende gönnen Sie sich Zeit, um Ihren Körper und 
Geist zu pflegen, gewinnen Abstand vom Alltag und lassen 
es sich einfach gut gehen.  
  
26. bis 28. Januar 2024 
Auf den Punkt gebracht: Pressetexte im Ehrenamt 
Texten will gelernt sein. „Crashkurs“ für kurze Berichte, Pres-
setexte, Ankündigungen etc. 
Weitere Informationen und Anmeldung auf der Homepage der 
Schwäbischen Bauernschule. 
 
Fachtagung für Milchviehhalter/-innen  
am 19. Januar in Bad Waldsee-Gaisbeuren 
Kreis Ravensburg – Das Landwirtschaftsamt veranstaltet 
zusammen mit weiteren Partnern der beruflichen Erwach-
senenbildung seine traditionelle Fachtagung für Milch-
viehhalter/-innen im Januar 2024 wieder als ganztägige 
Präsenz-Veranstaltung. Sie findet am Freitag, 19. Januar 2024 
ab 9:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bad Waldsee-Gais-
beuren statt. 
Am Vormittag ist das Schwerpunktthema das geänderte Tier-
arzneimittelrecht mit seinen Auswirkungen auf Milchviehhal-
tungen und deren Reaktionsmöglichkeiten. Frau Dr. Thalwitzer, 
Veterinäramt Ravensburg und Frau Weigele, Landwirtschaft-
samt Ravensburg informieren zum rechtlichen Rahmen des 
Medikamenten- und Antibiotikaeinsatzes, insbesondere auch 
zur Dokumentation und zum Maßnahmenplan. Herr Ziegler 
vom Landwirtschaftsbetrieb der Technischen Hochschule 
Bingen und Frau Müller von der Agrarberatung Allgäu gehen 
auf die praktischen Maßnahmen zur Verringerung des Anti-
biotikaeinsatzes ein. Nachmittags steht die zunehmende 
psychische Belastung von Landwirtinnen und Landwirten im 
Mittelpunkt. Frau Mayer von der Sozialversicherung der Land-
wirtschaft (SVLFG) wird über deren Angebote zum Umgang 
mit Stress informieren. Stefan Leichenauer, als Landwirt selbst 
von Burnout betroffen, berichtet über seine Erfahrungen über 
den Weg in die Krankheit und wieder heraus aus der Krank-
heit. Dr. Steve Truöl, Chefarzt der Abteilung Depression am 
ZfP Südwürttemberg Standort Weissenau, wird erläutern, wie 
sich Depressionen äußern und welche Behandlungsmöglich-
keiten es gibt. 
Mitveranstalter der Fachtagung sind die Kreisbauernverbände 
Allgäu-Oberschwaben und Tettnang, die Milchvieh-Bera-
tungsdienste Leutkirch und Ravensburg sowie die Vereine 
landwirtschaftlicher Fortbildung im Kreis Ravensburg und im 
Bodenseekreis. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kos-
tenlos.
 
Schülerabend der Fachschule  
für Landwirtschaft Ravensburg 2024 
Landkreis Ravensburg - Die Studierenden der Fachschule für 
Landwirtschaft Ravensburg mit den Fachrichtungen Landbau 
und Hauswirtschaft laden alle ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler, Freunde der Fachschule als auch Interessierte recht 
herzlich zum traditionellen Schülerabend ein. 
Der Schülerabend 2024 findet am Freitag, den 26. Januar 2024 
ab 20:00 Uhr in der Gemeindehalle in 88364 Wolfegg, Röten-
bacher Str. 35 statt, Einlass ist ab 19:30 Uhr. 

Durch interessante Fachvorträge geben die Studierenden 
einen Einblick in das Bildungsangebot der Fachschule, unter-
haltsame Sketche lockern das Programm auf. Musikalisch wird 
der Abend von der Bauernkapelle Oberschwaben umrahmt. 
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
 
Seminar „Hofübergabe – Hofauflösung“ 
Der Verband Katholisches Landvolk veranstaltet ein zweitägi-
ges Seminar zum Thema „Hofübergabe – Hofauflösung“. Es 
findet am Freitag, 16. und Samstag, 17. Februar 2024 jeweils 
von 9:30 bis 17:00 Uhr im Gasthaus Ochsen in Kißlegg statt. 
Experten geben Auskunft zu familiären, betriebswirtschaft-
lichen und steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen, 
erbrechtlichen und juristischen Fragen. Es zeigt auf, wo die 
Hürden sind und auf was bei einer gelungenen Hofübergabe 
oder -auflösung geachtet werden muss. 
Seminargebühr: € 30,- für Nicht-Mitglieder, € 25,- für Land-
volkmitglieder. 
Anmeldung bis Mo 12. Februar 2024 bei: Heinz Gerster, Tel.: 
07566 749. 
 
Mitteilung des Bauernverbands - Ortsverein
Liebe Bürger von Grünkraut,
Das Vorhaben der Ampel-Regierung mit der geplanten 
Abschaffung der Agrardieselrückvergütung macht uns wütend 
und fassungslos, es bringt das Fass bei uns Landwirtsfamilien 
endgültig zum Überlaufen. Die Mineralölsteuer (eingeführt zum 
Straßenunterhalt) in Deutschland liegt bei ca. 47 Cent pro Liter.
Wir deutschen Landwirte bekommen aktuell rund 21Cent/
verbrauchten Liter Diesel vom Staat rückerstattet, da wir mit 
unseren Zugmaschinen zu 90% auf den Wiesen und Äcker 
unterwegs sind.  Das soll jetzt kommentarlos durch die Ampel 
wegfallen. Für uns ist das der letzte Tropfen der das Fass zum 
überlaufen bringt. Unsere stetig steigenden Kosten, erhöhte 
Anforderungen an die Ställe und die Feldtechnik zwingt uns in 
Investitionen die wir kaum mehr Stemmen können. Wir möch-
ten, dass die Grünkrauter Landwirtschaft und unsere Jung-
bauern eine Zukunft haben. 
Unsere Aufgabe ist es, qualitativ die Besten Nahrungsmit-
tel zu produzieren und keine Haushaltslöcher der Ampel-Re-
gierung zu stopfen. Wir tragen auch keine Verantwortung für 
deren „Ausgaben-Problem“. 
Aus diesem Grund wollen wir mit unserer Aktionswoche ein 
deutliches Zeichen setzen, dass wir das nicht akzeptieren und 
hinnehmen werden und bitten euch um Verständnis, wenn es 
vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommt.
Wir hoffen weiterhin auf eure Tatkräftige Unterstützung, macht 
gerne mit, denn es geht nicht nur um uns Landwirtsfamilien, 
es geht um die Zukunft aller und die unserer Kinder!
Ihre Bauern aus Grünkraut

 

Kirchliche Nachrichten
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Pfarrer Florian Störzer 07520 1442
Pfarrweg 15 | 88285 Bodnegg 
florian.stoerzer@drs.de

Gemeindereferenton Frau Leonie Frosdorfer Telefon: 07529 4329959
Pfarrstadel | Eibeschstr. 4 | 88281 Schlier Mobil 0151 4080 6708
Leonie.Frosdorfer@drs.de

und

Pfarramt Frau Silvia Blankenhorn Telefon: 07520 2145
Pfarrweg 15, 88285 Bodnegg  
stulrichundmagnus.bodnegg@drs.de
stgallusundnikolaus.gruenkraut@drs.de
Montag  08.30 – 10.30 Uhr
Dienstag  08.30 – 10.30 Uhr
Mittwoch   08.30 – 10.30 Uhr
Donnerstag 14.30 – 16.30 Uhr
Freitag 08.30 – 10.30 Uhr

Pfarramt Frau Anita Friedrich Telefon: 07529 854
Rathausstraße 12 | 88281 Schlier 
stmartin.schlier@drs.de

Montag und Donnerstag 09.00 - 11.00 Uhr 
Mittwoch  08.00 - 09.30 Uhr
Donnerstagnachmittag  15.00 - 16.30 Uhr

Kirchenpflege Seelsorgeeinheit Vorallgäu, 
Dagmar Deuringer  07529 912880
Rathausstr. 12 | 88281 Schlier Mobil 0179 6810 742 
dagmar.deuringer@kpfl.drs.de

Krippenspiel der Erstkommunionkinder in Grünkraut 
(Bild: Judith Schwager, Text: Leonie Frosdorfer) 

Am späten Nachmittag des Heiligabends wurde die Kirche 
St. Gallus und Nikolaus in Grünkraut von zahlreichen Familien 
besucht, um das Krippenspiel zu feiern. Jede Familie erhielt 
zu Beginn ein Faltbild, das die Weihnachtsgeschichte nach-
erzählte und Teil vom Krippenspiel war. 
Die Erstkommunionkinder warfen sich in ihre Kostüme, waren 
sehr textsicher und jede Rolle konnte besetzt werden. Die Erst-
kommunionmütter haben in bewehrter Weise gemeinsam mit 
ihren Kindern auf diesen Auftritt hingearbeitet und wir waren 
zusammen ein großes und unschlagbares Team. 
Zu Beginn des Krippenspiels betrachteten wir die Perspek-
tive der Weihnachtsgeschichte von Evangelist Lukas. Dieser 
erzählte seinem Freund, warum Jesus so besonders war und 
was er über ihn in der Bibel aufgeschrieben hat. Anschließend 
wurde die Geschichte nachgespielt, wie Lukas sie im Evan-
gelium aufgeschrieben hat. Maria und Josef machten sich auf 
den Weg nach Bethlehem, dem Geburtsort von Josef, weil Kai-
ser Augustus sein Volk zählen wollte. Maria, hochschwanger, 
brauchte nach der anstrengenden Reise unbedingt Ruhe, aber 
alle Herbergen waren ausgebucht. Nur in einem Stall konnten 
sie noch eine Schlafstatt finden. Dort wurde dann das Kind 
geboren und in die Futterkrippe der Tiere gelegt. Aber nicht 
irgendein Kind, sondern der Heiland. Als erstes heißen ihn die 
Hirten, denen ein Engel erscheint willkommen. Geleitet durch 
einen neuen Stern, der über dem Stall scheint, kommen drei 
Weise aus dem Morgenland und beschenken ihn mit Gold, 
Weihrauch und Myrre. Dank unserer Erstkommunionkinder aus 
Grünkraut wurde die Geschichte in unserer Kirche lebendig. 

Die Kirchengemeinde Grünkraut bedankt sich bei allen Betei-
ligten für die wunderbare Aufführung, ob bei der Vorberei-
tung, der musikalischen Gestaltung oder der Durchführung. 
Insbesondere geht hier ein großer Dank an die Erstkommuni-
onmütter und ihren Kindern, die viel Zeit und Mühe in das Krip-
penspiel gesteckt haben und an Familie Nording, die mit ihrem 
musikalischen Talent die Kirche zum Strahlen gebracht hat. 
Wir freuen uns sehr, dass das Krippenspiel von vielen Fami-
lien besucht wurde und sagen vielen Dank!

 
Das neue Jahr beginnt nicht selten mit guten Vorsätzen – wie 
lange auch immer diese dann halten. Aber auch als Kirchen-
gemeinde sind wir in all unserem Tun auf viele Hände und 
Herzen angewiesen. Und vielleicht haben Sie schon selber 
einmal mit dem Gedanken gespielt, sich aktiv oder aktiver 
in der Kirchengemeinde einzubringen. Es würde uns freuen, 
wenn wir Sie als Lektor oder Lektorin zur Verkündigung 
der Heiligen Schrift innerhalb des Gottesdienstes gewinnen 
könnten, oder wenn Sie als Kommunionhelfer oder Kom-
munionhelferin bei der Spendung der heiligen Kommunion 
helfen würden. Vielleicht haben Sie auch eine wunderschöne 
Stimme und Freude am Gesang? Sicherlich wäre der Kanto-
rendienst dann die passende Aufgabe. Und leider kann nicht 
an jedem Sonntag in einer Gemeinde Eucharistie gefeiert wer-
den. Als Seelsorgeeinheit suchen wir daher auch glaubens-
starke Menschen, die sich auf den Weg machen wollen, um 
einmal eigenständig Wort-Gottes-Feiern zu leiten. 
All diese Dienste haben ganz unterschiedliche Hintergründe 
und Voraussetzungen aber vielleicht hat schon eine Auf-
gabe Ihr besonderes Interesse geweckt. Kommen Sie 
bitte persönlich auf mich zu oder lassen mir eine Nach-
richt zukommen und wir sprechen darüber! 
Pfarrer Florian Störzer
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Frauenbund
Das Frauenbundteam wünscht allen unseren 
Mitgliedern, allen Unterstützern, Förderern 
und Gönnern und allen Menschen in Grün-
kraut ein gutes, gesundes, fröhliches und 
zufriedenes neues Jahr 2024. 

Bleiben Sie uns gewogen, besuchen Sie unsere Angebote 
und Aktionen und seien Sie erstaunt, was dieser große Frau-
enverband alles für eine eigenverantwortliche und zeitge-
mäße Mitgestaltung in allen Bereichen der Gesellschaft tun 
und erreichen kann.
 
7980 Ravensburg – Alltag, Apokalypse, Autonomie 
Führung durch die Sonderausstellung im Museum Hum-
pis-Quartier 
am Dienstag, 16. Januar 2024 
um 14.15 Uhr 
Wir besuchen gemeinsam die spannende Ausstellung über 
Ravensburg auf dem Weg zur heutigen Stadt: Durchgangs-
verkehr auf dem Marienplatz, Makramee-Knüpfstüble in der 
Marktstraße, Kriegsdienstverweigerung und Walpurgisnacht, 
zugeparkte Bachstraße und Demonstrationen in der Innen-
stadt... 
Treffpunkt um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle „Festhalle“ 
Dann fahren wir gemeinsam um 13.35 Uhr mit dem Gruppen-
ticket nach Ravensburg. Nach der gut einstündigen Führung 
bleibt noch Zeit, sich selbst in der Ausstellung umzuschauen. 
Bei der anschließenden Einkehr im „Humpis“ lassen wir dann 
die Eindrücke Revue passieren. 
Die „Teilnehmerinnenzahl“ ist auf höchstens 15 Perso-
nen beschränkt.  
Neben dem ermäßigten Eintrittspreis von 6,-- Euro fal-
len, abhängig von der Teilnehmerzahl Gebühren für Fahrt 
und Führung an. 
Deshalb bitte unbedingt anmelden bei  
Maidi Zorell-Fonfara, Tel.: 0751 62765 oder unter frauen-
bund-gruenkraut@mail.de 
Das Frauenbundteam
 

„Frauen in Ravensburg“, so hieß das Thema am Weltfrauen-
tag 2023.
Wir haben Frauen aus der langen Geschichte der Stadt ken-
nengelernt.
Im neuen Jahr 2024 werden wir uns mit neueren wichtigen 
Stationen der Frauenbewegung bekannt machen. 

Feierabendkreis
Wir laden alle Seniorinnen und Senioren 
ganz herzlich in den Pfarrstadel ein am 
Mittwoch, 17. Januar 2024, 14.00 Uhr – 
ca. 16.30 Uhr  

Programm: das vorgesehene Thema müssen wir leider ver-
schieben, deshalb:  lassen Sie sich überraschen ! 
Wir freuen uns auf einen zahlreichen Besuch! 
Ihr Feierabendkreis-Team. 
Unkostenbeitrag 7,50 € 
---------- 
Gerne holen wir Sie zuhause ab. 
Bitte melden Sie sich dazu bis zum Dienstagabend bei 
Hannelore Zorell, Tel. 64527

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Atzenweiler-Vogt

Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1Korinther 16,14 
  
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in der Korinther Gemeinde sind Fragen aufgetaucht. Fragen 
nach dem christlichen Leben, nach dem Umgang miteinan-
der, nach der Auferstehung der Toten. Sie beschließen, ihren 
Gründer um Rat zu bitten. Die ausführliche Antwort des Pau-
lus ist uns erhalten, der erste Korintherbrief. Am Ende des 
Schreibens gibt er ihnen das mit, was unsere Jahreslosung 
ist: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 
Liebe als eine Haltung, die das Christsein prägen soll. Das 
ist nicht immer einfach. Konflikte müssen bearbeitet werden, 
da gehört schon auch Streit dazu. Den gab es nicht zuletzt in 
Korinth. Groß ist die Versuchung, durch fromme Reden von der 
Liebe Puderzucker auf die Kontroversen zu schütten, die dann 
nicht süßer, sondern bitterer werden. Man redet am anderen 
vorbei oder über ihn hinweg. So ist es in der Geschichte des 
Christentums oft passiert. Eine amerikanische Freikirche warb 
in einem Flyer: „Gott liebt Sie – wir auch!“ Das schreckt ab! 
Wir kennen uns doch gar nicht! 
Paulus weiß, dass Beziehung Arbeit ist. Liebe entsteht und 
besteht nur dort, wo wir uns aufeinander einlassen, wo wir 
uns kennenlernen. Hier entwickelt sich eine Haltung, die trägt. 
Paulus erinnert drei Kapitel vorher die Menschen an das wich-
tigste, was bleibt: Vertrauen (Glaube), Hoffnung, Liebe, aber 
die Liebe ist die größte unter ihnen. (1Kor 13) Er meint die 
Liebe Gottes! Dieser ist uns liebevoll zugetan, er kennt uns. 
Seine Liebe soll sich im Miteinander der Menschen spiegeln. 
Das ist Arbeit, zuerst an sich selbst. Die Liebe Gottes ist dabei 
eine gute Ausgangsposition, denn sie ist ohne unser Zutun 
da und besteht. Mit dieser Sicherheit im Rücken kann man 
leben und gestalten! 
Jörg Boss 
__________ 
  
Wochenplan 
  
Freitag, 12. Januar 
09.00 Uhr Krabbelgruppe, Kinder von 0 – 3 Jahren, Ev. 

Gemeindehaus Vogt 
12.30 Uhr Mittagsmahl im Ev. Gemeindehaus Vogt. Gemein-

sam essen, sich zu treffen, zu plaudern und zu 
lachen. Anmeldungen bitte bis Mittwoch 12.00 Uhr  
im Pfarramt Vogt 

15.00 Uhr Andacht im Pflegeheim Haus St. Antonius, Vogt 
  
Sonntag, 14. Januar, 2. Sonntag nach Epiphanias 
Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahr-
heit ist durch Jesus Christus geworden. Joh 1,17 
09.00 Uhr Gottesdienst, Winterkirche im Evangelischen 

Gemeindesaal Atzenweiler, Pfarrerin Boss 
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10.15 Uhr Gottesdienst, Winterkirche im Evangelischen 
Gemeindehaus Vogt, Pfarrerin Boss 

 Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt. 
  
Dienstag, 16. Januar 
09.30 Uhr Krabbelgruppe, Kinder von 0 – 3 Jahren, Ev. 

Gemeindehaus Vogt 
14.30 Uhr Seniorennachmittag im Gemeindesaal in Atzen-

weiler. Pfarrer Bürkle 
  
Mittwoch, 17. Januar  
15.30 Uhr Konfi-Unterricht im Ev. Gemeindehaus Vogt 
  
Donnerstag, 18. Januar 
14.30 Uhr Seniorennachmittag im Ev. Gemeindehaus Vogt. 

Pfarrer Bürkle 
  
Freitag, 19. Januar 
09.00 Uhr Krabbelgruppe, Kinder von 0 – 3 Jahren, Ev. 

Gemeindehaus Vogt 
  
Samstag, 20. Januar, Vorabend, 3.S.n.Epiphanias 
Es werden kommen vom Osten und vom Westen, vom Nor-
den und vom Süden, die zu Tische sitzen werden im Reich 
Gottes. Luk 13,29 
17.00 Uhr Familiengottesdienst, Winterkirche im Evan-

gelischen Gemeindesaal Atzenweiler, Pfarrer 
Boss. Anschließend Winterabend, Fusionsfeier 
und gemütliches Zusammensein. 

  
Sonntag, 21. Januar kein Gottesdienst 
  
__________ 

Winterkirche 
Das bedeutet: wir feiern die Gottesdienste in der kalten Jah-
reszeit nicht in der Kirche, sondern in den Gemeindesälen. 
Diese müssen weniger geheizt werden, womit wir einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten. Die Erfahrungen aus dem vergan-
genen Winter waren durchaus positiv, die Atmosphäre wurde 
als familiär und heimelig empfunden. Allerdings bedauerten 
viele, dass der wunderschöne Weihnachtsbaum in der Kir-
che nur an wenigen Tagen zur Geltung kam. Um dem Rech-
nung zu tragen und weil die kältesten Monate meist Januar 
und Februar sind, hat der KGR die Termine der Winterkirche 
verschoben und beschlossen, in diesem Jahr ab Sonntag, 
14.01.2024 bis zum Sonntag, 17.03.2024 die Gottesdienste 
in den Gemeindesälen zu feiern. 
__________ 
  
Herzliche Einladung zum Winterabend mit kleinem Jubi-
läum !! 
Am Samstag, 20.01.2024 feiern wir unseren gemeinsamen 
Winterabend. Beginn 17 Uhr mit einem Gottesdienst für die 
ganze Familie mit Pfarrer Boss, in der Evangelischen Kirche 
Atzenweiler. Anschließend ist wie üblich wieder Zeit für war-
men Punsch, Waffeln und Butterseelen... Ein niederschwelli-
ges, gemütliches Zusammensein. 
In diesem Jahr feiern wir übrigens auch ein kleines Jubiläum: 
Bereits seit 5 Jahren, seit Januar 2019, sind wir als fusio-
nierte Gemeinde Atzenweiler-Vogt miteinander unterwegs 
– wir finden: ein guter Grund, anzustoßen und zu feiern! 
Kommen Sie gerne dazu und feiern Sie mit! 
(für die ganze Gemeinde: Sonntag, 21. Januar, kein Gottes-
dienst!). 
__________ 
  
Verlässlich geöffnete Kirchen 
Die Evangelische Kirche Atzenweiler und die Christuskirche in 
Vogt sind tagsüber zugänglich zur persönlichen Einkehr und 
Andacht geöffnet. 
  

Wir informieren Sie auch weiterhin im Netz (www.mitein-
anderkirche.de), in den Schaukästen und an dieser Stelle! 
 
Herzliche Einladung zum Winterabend mit kleinem Jubi-
läum !! 
Am Samstag, 20.01.2024 feiern wir unseren gemeinsamen 
Winterabend. Beginn 17 Uhr mit einem Gottesdienst für die 
ganze Familie mit Pfarrer Boss, in der Evangelischen Kirche 
Atzenweiler. Anschließend ist wie üblich wieder Zeit für war-
men Punsch, Waffeln und Butterseelen... Ein niederschwelli-
ges, gemütliches Zusammensein. 
In diesem Jahr feiern wir übrigens auch ein kleines Jubiläum: 
Bereits seit 5 Jahren, seit Januar 2019, sind wir als fusio-
nierte Gemeinde Atzenweiler-Vogt miteinander unterwegs 
– wir finden: ein guter Grund, anzustoßen und zu feiern! 
Kommen Sie gerne dazu und feiern Sie mit! 
(für die ganze Gemeinde: Sonntag, 21. Januar, kein Gottesdienst!)
 
Winterkirche 
Das bedeutet: wir feiern die Gottesdienste in der kalten Jah-
reszeit nicht in der Kirche, sondern in den Gemeindesälen. 
Diese müssen weniger geheizt werden, womit wir einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten. Die Erfahrungen aus dem vergan-
genen Winter waren durchaus positiv, die Atmosphäre wurde 
als familiär und heimelig empfunden. Allerdings bedauerten 
viele, dass der wunderschöne Weihnachtsbaum in der Kir-
che nur an wenigen Tagen zur Geltung kam. Um dem Rech-
nung zu tragen und weil die kältesten Monate meist Januar 
und Februar sind, hat der KGR die Termine der Winterkirche 
verschoben und beschlossen, in diesem Jahr ab Sonntag, 
14.01.2024 bis zum Sonntag, 17.03.2024 die Gottesdienste 
in den Gemeindesälen zu feiern
 
Bericht zur Sitzung des KGR am 19.12.23 in Atzenweiler 
In unserer letzten Sitzung des Kalenderjahres wurde Rück-
schau gehalten auf die vergangenen Wochen. Stichworte 
hierzu: Ökumenischer Kinderbibeltag, Mittagsmahl, Frauen-
frühstück, Vortrag über Thomas Mann, wunderbare Chorer-
lebnisse in den Gottesdiensten  mit der Chorgemeinschaft 
Grünkraut und dem ökumenischen Chor und kurz vor den 
Weihnachtsferien der Schulgottesdienst in der Christuskir-
che in Vogt. Unsere Kirchenräume wurden vorbereitet für 
Weihnachten mit Adventskränzen, Krippen und wunderbaren 
Bäumen. Der lebendige Adventskalender in verschiedenen 
Familien, Vereinen und Gemeinschaften. Viele dieser Veran-
staltungen sind getragen von einem spürbaren ökumenischen 
Geist aller Beteiligten. Wir sagen ein ganz herzliches Danke-
schön allen, die sich in irgendeiner Weise engagiert haben. 
Und das neue Jahr wird wieder ökumenisch starten am 
1.Januar um 17.00 Uhr mit der ökumenischen Neujahrsbe-
gegnung in Atzenweiler. 
Auch ums Geld ging es in unserer Sitzung: Im Rückblick auf 
die vergangenen Jahre wurde Bilanz gezogen über unsere frei-
willigen Gemeindebeiträge, durch die wir viele wichtige Pro-
jekte finanzieren konnten. Auch hierfür ein herzliches Danke! 
In der Vorschau wurden Summen veranschlagt für notwen-
dige Anschaffungen im Haushaltsjahr 2024. 
Auch beschäftigt uns die zukünftige Verwaltungsreform im Kir-
chenbezirk, die auch auf unsere Gemeinde ab 2025 zukom-
men wird. 
Der in unserer Gemeinde gültige und verpflichtende Verhal-
tenskodex für Mitarbeiter/innen im Umgang mit jungen Men-
schen zu deren Schutz wird überarbeitet und aktualisiert. 
Desweiteren wurde unsere wichtige Klausur im Februar vor-
besprochen: Über allem wird das Motto stehen: „Gemeinde 
mit leichtem Gepäck“. Wie gehen wir um mit der Aussicht im 
Gesamtkirchenbezirk auf schwindende Ressourcen, weniger 
Geld, weniger Mitarbeiter, weniger Gemeindeglieder, weniger 
Pfarrer....Der Pfarrplan2030 wird uns herausfordern und bie-
tet aber auch Chancen auf Neustrukturierung und Vernetzung. 
Wie kann aus „Wenig“ ein „Mehr“ werden, aus einer vermeint-
lichen Not eine Tugend..... 
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Wir sind hoffnungsvoll, gerade jetzt in der Weihnachtszeit und 
wünschen Ihnen allen ein friedvolles, gesegnetes neues Jahr. 
Helmut Mielke KGR
 
Bürozeiten 
Pfarramt Vogt, Frau Jäger: Montag von 17.00 - 18.00 Uhr 
Pfarramt Vogt, Frau Jäger: Dienstag von 09.00 - 11.00 Uhr 
Pfarramt Vogt, Frau Heist: Mittwoch von 11.00 - 13.00 Uhr 
Pfarramt Atzenweiler, Frau Heist: 
Donnerstag von 15.00 - 17.00 Uhr 
E-Mail: Pfarramt.Atzenweiler-Vogt@elkw.de 
  
Ansprechperson im ev. Pfarramt Atzenweiler-Vogt I 
Pfarrerin Ulrike Boss, Pfarrer Jörg Boss, Telefon 07529 1782, 
Finkenweg 8, 88267 Vogt, 
E-Mail persönlich: ulrike.boss@elkw.de 
E-Mail persönlich: joerg.boss@elkw.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung. 
  
Ansprechperson im ev. Pfarramt Atzenweiler-Vogt II 
Pfarrer Manfred Bürkle, Telefon 0751 62701, 
Atzenweiler 2, 88278 Grünkraut, 
E-Mail persönlich: manfred.buerkle@elkw.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung. 
www.miteinanderkirche.de
 

Vereinsnachrichten

Narrenverein  
Grünkraut e.V.

s‘isch Fasnet in Grünkraut 
Samstag, 13. Januar 2024  

ab 14:45 Uhr 
Kinderball mit Musik, Tanz und 

Spiel in der Festhalle Grünkraut. Anschließend wir gemein-
sam auf den Dorfplatz zum Narrenbaumstellen gelaufen. 

Samstag, 13. Januar 2024 um 18:30 Uhr 
Narrenbaunmstellen auf dem Dorfplatz mit anschließender 
Zeltparty an der Festhallte. Zahlreiche Lumpenkappellen 
sorgen für ordentlich Stimmung. 

Sonntag, 14. Januar 2024 um 13:33 Uhr 
Großer Narrensprung mit über 60 Gruppen und buntes Fas-
netstreiben im ganzen Dorf. 
  
Wir bedanken uns im Voraus bei allen Anwohnern im 
Bereich der Veranstaltungen für ihre Nachsicht und Rück-
sichtnahme während unserer Veranstaltung. 
Wir bitten um Beachtung, dass während der Sperrung am 
Sonntag (ab ca. 12.00 Uhr bis Freigabe nach Reinigung) 
keine Ein- und Ausfahrt erfolgen kann. 
Ihr wollt keine Infos und Termine vom Narrenverein Grün-
kraut mehr verpassen? Dann folgt uns auf Instagram 
@nv_gruenkraut. 
Für die Vorstandschaft
Andreas Blaser
Schriftführer NV Grünkraut e.V.

Wiederbeginn der Chorpro-
ben am 09.01.2024 – Ach-
tung: Künftig nicht mehr 
freitags!! 
Ab 2024 werden die Chorge-

meinschaft MGV Grünkraut und der Frauenchor „Chorios“ 
gemeinsam unter der Leitung von Amélie Chupin immer 
dienstags um 19:30 Uhr proben. 
Erstmals am Dienstag, den 09.01.2024 

Probelokal: Pfarrstadel Grünkraut, Erdgeschoss 
Neu-Einsteiger (männlich oder weiblich) sind herzlich will-
kommen. 
Für den Gesamt-Chor: Eva Weeber 
 
Chorleiter Ulrich Niedermaier reicht den Stab weiter an 
Amelie Chupin 
Mit zwei stimmungsvollen Adventskonzerten am dritten Adv-
entwochenende hat sich der langjährige Chorleiter der MGV 
Grünkraut verabschiedet. 
Die traditionellen vorweihnachtlichen Konzerte in der Pfarr-
kirche Grünkraut sind über die vielen Jahre für ein breites 
Publikum zur musikalischen Heimat und unverzichtbaren Ein-
stimmung auf das Weihnachtsfest geworden. 
In diesem Jahr mischte sich ein wenig Wehmut in die vorfreu-
dige Stimmung. Ulrich Niedermaier wird den Chor nach über 
40 Jahren abgeben in jüngere Hände. Viel Engagement, viel 
Idealismus, Musikbegeisterung  und Professionalität zeichnen 
den rührigen Chorleiter aus. Anspruchsvolle geistliche Chor-
literatur, aber auch weltliche Konzerte, zumeist begleitet von 
einem Instrumentalensemble, durften die Sängerinnen und 
Sänger in all den Jahren kennenlernen und gestalten. Auf ein 
gutes Stück wertvoller Kulturarbeit kann Ulrich Niedermaier 
stolz zurückblicken. Helmut Huchler erinnerte in seinem Rück-
blick und Dank an die unvergesslichen Aufführungen in Och-
senhausen, Dresden, Regensburg und in der Region. 
Ein langes Wegstück verbindet Ulrich Niedermaier mit der 
MGV Grünkraut. 
Es zeichnet ihn aus, wie viele Menschen er zum Singen 
gebracht hat und welch ein Füllhorn von Schönem durch ihn 
möglich werden durfte. 
Ein anrührendes Programm hat er auch in diesem Jahr in 
Kooperation mit dem Frauenchor Chorius unter der Leitung 
von Amelie Chupin. zusammengestellt. Sie wird ab dem 1.1.24 
die Leitung der MGV Grünkraut übernehmen. 
Ganz der Qualität des Advent verpflichtet standen das Weih-
nachtsoratorium von Camille Saint Saens sowie Motetten von 
Johann Michael Bach und Johann Crüger im Mittelpunkt des 
diesjährigen Konzerts. 
Adventslieder aus der barocken Epoche ließen zu Beginn die 
Sehnsucht auf das Kommen des Herrn aufleben und nahmen 
die Hörer mit hinein in die Stimmung der hoffnungsgetrage-
nen Erwartungszeit. 
Das nur selten aufgeführte Werk „ Wie lieblich sind auf den 
Bergen die Füße der Boten, die den Frieden verkündigen“aus 
der Kantate zum 4. Advent von Johann Michael Bach ist in 
schlichter Kadernzharmonik gehalten. Der Chor sangt diese 
so aktuelle Botschaft innig und appellierend. 
Gerade in der Adventsmusik lebt ja noch jene feine Differenzie-
rung und eigentümlich anmutende Stimmung die geheimnis-
voll ins Metaphysische deutet und Engelssphären ahnen lässt. 
Eine ideale Ergänzung waren die internationalen Weihnachts-
lieder aus Bolivien und Norwegen . Die strahlenden Frauen-
stimmen des dreistimmigen Chorius sangen mit sichtlicher 
Freude und Authentizität. 
Im Jahr 1858 komponierte Camille Saint Saeins sein Weih-
nachtsoratorium. 
Zu einer ganz eigenen Tonsprache findet der Komponist hier. 
Das bewusst auf breite Wirkung angelegte Werk erzählt das 
Weihnachtsgeschehen mittels alttestamentlichen Weissagungen. 
Beeinflusst von der französischen Kirchenmusik des 19. Jahr-
hunderts. In weiten Teilen weich, ja geradezu lyrisch gehalten, 
führt sie in eine insgesamt kontemplative Grundstimmung. 
Klangschönheit und Melodienfreude kennzeichnen dieses 
Werk. Aufsteigende und sich herabneigende melodische Ges-
ten spielen hier eine große Rolle.Himmlische Mächte wenden 
sich irdischer Lebenswirklichkeit zu. Diese Stimmung wird ein-
drucksvoll musikalisch umgesetzt. 
Die gesamte Klangfarbenpalette schöpft der Komponist aus 
um die Zuhörer in Ergriffenheit zu versetzen. 
Camille Saint Saens verzichtet dabei auf pompösen Lob-
preis und favorisiert eine besinnliche Betrachtung. Das Hir-
tenthema umspannt wie ein Bogen das ganze Werk pastoral 
und gefühlvoll. 
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Die klangteppichartigen Harfen-Arpeggien im 7. Satz bringen 
den lyrischen Ansatz besonders gut zum Ausdruck. 
Ein gutes Händchen hat Ulrich Niedermaier bewiesen mit 
der Auswahl der Solisten, die in einem ausgewogenen Dia-
log ausdrucksstark und mit präziser Leichtigkeit im Duo, Trio, 
Quartett oder Quintett musizieren: Leila Trenkmann, Sopran, 
Birgit Arnegger, Mezzosopran, Sophia Schupp, Alt, Marco 
Vassalli , Bariton und Peter Schmitz, Tenor. „Die Engelsbot-
schaft des Solistenquartetts hat mich besonders berührt“...
so eine Zuhörerin. 
Im anschließenden Gloria des Chors gewinnt der zunächst 
einfache Satz an Komplexität und wird zur überzeugenden 
Freudebotschaft. 
Das junge Instrumentalensemble mit Musikern aus der Region 
spielt mit inspirierender Spielfreude und findet zu feinsinniger 
Harmonie.Über viele Jahre haben die Musiker Ulrich Nieder-
maier die Treue gehalten . 
Auch wenn der Charakter insgesamt von  zurückhaltender 
Dynamik ist, so beschließt doch der homophone Schlußchor 
„Tollite hostias“ das Werk in festlicher, glanzvoller Weise. Die 
große Vorfreude auf das nahe Fest der Christgeburt ließ den 
Chor über sich hinauswachsen. 
Mit ihrer zukünftigen Chorleiterin Amelie Chupin sang die 
MGV Grünkraut die Weihnachtshymne von Felix Mendelsohn- 
Bartholdy als Abschiedsgeschenk für Ulrich Niedermaier . 
Eine große Hommage an die Musik aber insbesondere an den 
beliebten und kompetenten Chorleiter war dieses zu Herzen 
gehende Konzert. 
Pfarrer Florian Störzer würdigte dessen wertvolle Arbeit und 
seinen unermüdlichen Einsatz am Ende des Abends mit den 
Worten: „Halt machen für den nächsten Schritt“ und gab ihm 
gute Wünsche mit auf den Weg. 
Begeisterter Beifall drückte den großen Dank und die Ver-
bundenheit der Sängerinnen und Sänger mit ihrem Chorleiter 
aus, aber auch die Freude über die geglückte Stabübergabe 
an Amelie Chupin. 
Es wird weitergehen: der Chor hat eine gute Zukunftsperspektive. 
Angela Mennig-Saiger
 

von links: Andrea Niedermaier, Ulrich Niedermaier, Ulrich Schiele

Was sonst noch
 interessiert

Kath. Frauenbund 
Zweigverein Bodnegg 
Einladung zum Frauenfrühstück 
Am Samstag, 20. Januar 2024  
um 9 Uhr in der Cafeteria in Rosenharz 
„Zehenanalyse – Was unsere Zehen über 
uns sagen“ 

Vortrag von Heike Hessler  

Unsere Füße gehen mit uns durch jede Lebenssituation, doch 
die meisten von uns bemerken sie erst, wenn sie wehtun. 
Die Zehenanalyse ist eine uralte Kunst aus Indien und China. 
Sie lehrt uns, dass man an der Form und Stellung der Zehen 
Charaktereigenschaften und Energiemuster erkennen und 
benennen und somit besser zum Einsatz bringen kann. Es wird 
ein informativer Vortrag! Interessierte Frauen (auch Nichtmit-
glieder) sind herzlich Willkommen! 
Anmeldung bis spätestens Sonntag, 14.01.2024 bei Brigitte 
Huber Tel: 923086 oder Paula Martin, Tel. 2656
 
[boku] bodnegg kulturell e.v. präsentiert 
Florian Wagner - „Funk you“ / Musik & Comedy 
Samstag, 20. Jan. 2024 um 20 Uhr im DGH Bodnegg 
Er kann viel, er macht viel und er will viel. Hauptsache, irgend-
was mit Musik. Und was er macht, das macht er richtig. Der 
Pianist und Sänger zeigt u.a., wie Mozart „Atemlos“ geschrie-
ben hätte und ob Beethoven wirklich taub war.
„Witz, Esprit, Schlagfertigkeit und ein Händchen dafür, frische 
Ideen in das richtige Versmaß zu setzen. Es war wohl genau 
diese Mischung aus Musikbegabung und Charme-Offensive, 
die das Publikum zu johlenden Höhenflügen animierte.“ (Süd-
deutsche Zeitung) 
Karten 18 €; ermäßigt (Schüler*innen, Studierende, Mitglie-
der) 15 € über www.boku-bodnegg.de oder 07520-914270 
(zeitweise AB)
 
Wanderung des Schwäbischen Albvereins e. V. 
Ortsgruppe Ravensburg 
Halbtageswanderung „Panoramaweg Bavendorf“
Termin: Sonntag, 21. Januar 2024
Treffpunkt: 11.25 Uhr Busbahnhof RV, Steig 11
Wanderstrecke: Bavendorf zur „Hüttn“, Panoramaweg und 
zurück zur Bushaltestelle
Wanderung: circa acht Kilometer, Gehzeit etwa zwei Stunden,
Auf- u. Abstieg nicht nennenswert
Verpflegung: Rucksackvesper / Einkehr nach Wunsch
Rückfahrt: Gegen 14.00 Uhr, alternativ 15.00 Uhr
Ankunft in Ravensburg gegen 14.20 Uhr, alternativ 15.20 Uhr
Unkostenbeitrag: 6 €, für Mitglieder 4 €
Hinweis: Fahrkartenbesitzer kostenfrei
Anmeldung: Bis Samstag, 20. Januar 2024, 17.00 Uhr bei
Wanderführerin Hannelore Blum, Tel.: 0751-95873799
Gäste sind immer herzlich willkommen
 
Gewerbeschule Ravensburg 
Informationsabend zur Technikerausbildung
Die Fachschule für Technik Ravensburg veranstaltet am 
Dienstag, 30. Januar 2024, um 18:30 Uhr in der Aula der 
Gewerblichen Schule Ravensburg, Gartenstraße 128 einen 
Informationsabend über die Weiterbildung zum staatlich 
geprüften Techniker der Fachrichtung Maschinentechnik mit 
anschließender Besichtigung der Labors.
Dieser Bildungsgang ermöglicht interessierten jungen Fachar-
beitern und Facharbeiterinnen der Metalltechnik den Einstieg 
in anspruchsvolle Aufgaben in der Konstruktion, Fertigungs-
planung und Fertigungssteuerung, im Projektmanagement, 
Vertrieb, Service und vielen weiteren Bereichen.
Neben der zweijährigen Vollzeitausbildung wird eine Teil-
zeitform angeboten, die vier Jahre dauert. Unterrichtszeiten 
und stufenweise Prüfungsabschlüsse der Teilzeitform sind 
abgestimmt auf die berufsbegleitende Weiterbildung. Vor-
aussetzung für die Aufnahme in die Technikerschule ist eine 
erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem Metall-
beruf und für die Vollzeitform mindestens 1,5 Jahre zusätzli-
che Berufspraxis. Bei der Teilzeitausbildung kann die Hälfte 
der Praxiszeit während des Bildungsganges erbracht werden. 
Beginn ist jährlich im September.
Eine Informationsschrift zur Technikerausbildung und über 
Förderungsmöglichkeiten kann beim Sekretariat der Gewerb-
lichen Schule Ravensburg angefordert oder im Internet abge-
rufen werden.
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Anschrift: Fachschule für Technik - Maschinentechnik, Gar-
tenstraße 128,
88212 Ravensburg
(Telefon 0751/368 100, Fax 368 118).
www.gsravensburg.de

Informationsabend der Edith-Stein-Schule 
88212 Ravensburg, St.-Martinus-Str. 77 
Am Mittwoch, 17.01.2024 findet von 18:00 bis 20:30 Uhr der 
Informationsabend der Edith-Stein-Schule Ravensburg zu fol-
genden Schularten statt: 
• Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz 
• 2-jährigen Berufsfachschule mit den Profilen Ernährung 

und Hauswirtschaft bzw. Gesundheit und Pflege 
• AVdual (Ausbildungsvorbereitung mit und ohne Haupt-

schulabschluss) 
• Berufskollegs mit den Profilen Gesundheit und Pflege, 

Ernährung und Haushaltsmanagement und dem dualen 
Kolleg Soziales 

• Berufliche Gymnasien mit den Fachrichtungen Biotechno-
logie, Ernährungswissenschaft, Sozial- und Gesundheits-
wissenschaften 

Das Kollegium mit ihren Schülerinnen und Schülern erwarten 
die Besucher mit interessanten Präsentationen, Themenräu-
men, allgemeinen Informationen zu ihren Schularten und zum 
Online Bewerberverfahren (BewO). 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Nähere Informationen, auch zum zeitlichen Ablauf, finden Sie 
unter: www.ess-rv.de oder Facebook@Edith.Stein.Schule. 
 
Rentenversicherung keine Finanzreserve  
für Haushaltsloch des Bundes  
Erhöhung des Reha-Haushaltes wichtig für Unternehmen 
Am 12.Dezember wurde der Haushalt 2024 der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) von der 
Vertreterversammlung in Stuttgart verabschiedet. Mit rund 
28 Milliarden Euro fällt er 1,55 Milliarden Euro höher aus als 
2023 und steigt damit um 5,94 Prozent. Der Haushaltsplan 
der DRV BW basiert auf der Einnahmen- und Ausgabenent-
wicklung der allgemeinen Rentenversicherung. Im laufenden 
Jahr fallen die Einnahmen aufgrund der Rekordzahl sozialversi-
chungspflichtig Beschäftigter deutlich höher aus als ursprüng-
lich prognostiziert. 
Mögliche Auswirkungen der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts 
Andreas Schwarz, Erster Direktor der DRV BW, machte deut-
lich: „Die aktuell positive Einnahmeentwicklung darf vor dem 
Hintergrund des Urteils zur Schuldenbremse vom 15. Novem-
ber 2023 von der Politik nicht zum Anlass genommen werden, 
den Bundeszuschuss zur allgemeinen Rentenversicherung zu 
kürzen.“ Denn schon heute zeigten die Vorausberechnungen, 
dass die Rücklagen der allgemeinen Rentenversicherung in 
den nächsten Jahren fallen und sich von voraussichtlich 1,67 
Monatsausgaben zum Jahresende 2023 ab 2028 knapp über 
der Untergrenze von 0,2 Monatsausgaben einpendeln wer-
den. „Auch der Rückgriff auf die Nachhaltigkeitsrücklage zur 
Schließung der Haushaltslöcher scheidet aus“, so Schwarz. 
Dies würde die Last auf zukünftige Beitragszahlende und Ren-
tenbeziehende verschieben und schade damit dem Vertrauen 
in die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente. 
Rentenversicherung wichtiger Partner für Unternehmen  
Die Rolle der DRV BW für die Unternehmen unterstrich Direk-
torin Saskia Wollny. Gute Rehabilitation ist mit Blick auf die 
demographische Entwicklung insbesondere für den zukünf-
tigen Arbeitsmarkt ein entscheidender Faktor: Das wichtigste 
Ziel sei es, Mitarbeitende bei gravierenderen Beschwerden 
durch individuelle Reha-Maßnahmen wieder erfolgreich in das 
Erwerbsleben zurückzubringen und möglichst lange zu halten. 
„Reha rettet Lebensläufe“, betonte Wollny. Baden-Württem-
berg ist mit seiner ambulanten und stationären Reha-Land-
schaft gut aufgestellt. Damit Menschen trotz gesundheitlicher 
Probleme wieder im Beruf stehen können, sind im Haushalt 

2024 der DRV BW rund 617,4 Mio. Euro bedarfsorientiert 
angesetzt. Das entspricht einer Zunahme um 3,95 %. „Es ist 
wichtig, dass die Erfolge der Reha wahrgenommen und als 
wichtiger Bestandteil der gesamten Gesundheitsvorsorge 
gesehen werden“, hob Wollny hervor. 
DRV BW für die Zukunft alle Weichen gestellt 
Karoline Bauer, Vorstandsvorsitzende der DRV BW, begrüßte 
vor den Mitgliedern der Vertreterversammlung die laufenden 
Projekte, die die DRV BW bereits initiiert hat, umsetzt und 
weiterentwickelt, um die Kernaufgaben auch in der Zukunft 
kundennah leisten zu können. Gerade in Bezug auf die demo-
grafische Entwicklung, die die Rentenversicherung doppelt trifft 
– mehr Rentenanträge bei altersbedingt ausscheidendem Per-
sonal – sei die Digitalisierung der Abläufe und eine zukunfts-
sichere Struktur unabdingbar. Dank der bereits angestoßenen 
Veränderungsprozesse zeichne sich hier bereits ab, dass die 
DRV BW die anstehenden Herausforderungen meistern wird. 
  
VdK - Ortsverband 
Neuer VdK-Film „Fünf von uns“ 
„Fünf bewegende filmische Einblicke, fünf Mutmacher für 
soziale Gerechtigkeit und fünf Geschichten von uns“, so 
beschreibt der Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. 
seinen neuen Film. Darin gewähren die fünf Mitglieder Brigitte, 
Noah, Benjamin, Tino und Andrea sehr persönliche Einblicke 
in ihre Lebenssituation. Und sie schildern, was sie einst zum 
Beitritt in den Sozialverband VdK bewogen hat. Dabei kom-
men auch Aspekte des ehrenamtlichen VdK-Engagements zur 
Sprache. Außerdem werden Pflege, Schwerbehinderung und 
chronische Erkrankung thematisiert. 
Zum neuen VdK-Kurzfilm kommt man über die Internetseite 
www.fuenfvonuns.de oder über die Landesverbandshome-
page (www.vdk-bw.de) sowie über den YouTube-Kanal des 
VdK Baden-Württemberg. Des Weiteren enthält die aktuelle 
Doppelausgabe der Mitgliederzeitung „VdK-Zeitung“ den 
QR-Code zum direkten Filmerlebnis. 
VdK-Präsidentin Bentele führt DBR-Sprecherinnenrat 
Im Jahr 2024 führt VdK-Präsidentin Verena Bentele den Spre-
cherinnenrat des Deutschen Behindertenrats (DBR). Der DBR 
ist ein Aktionsbündnis der Behindertenverbände, Selbsthilfe- 
und Selbstvertretungsorganisationen in Deutschland und 
engagiert sich seit Jahren für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. Turnusgemäß hat der Sozialverband VdK 
Deutschland e.V. im Dezember 2023 den Vorsitz im DBR-Spre-
cherinnenrat übernommen. In der bisherigen Amtsperiode 
stand Professor Sigrid Arnade von Weibernetz e.V. dem Gre-
mium vor. 
Verena Bentele, die vom Bodensee stammt, gehörte bereits als 
Mitglied dem DBR-Sprecherinnenrat an – ebenso wie Micha-
ela Engelmeier, Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland 
(SoVD), und Hannelore Loskill, Vorsitzende der Bundesar-
beitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung und ihrer Angehörigen e.V. Ben-
tele wirkte vor ihrer VdK-Führungsarbeit als Behindertenbe-
auftragte der Bundesregierung. Die heute 41-Jährige war als 
blinde Biathletin und Skilangläuferin vielfache Paralympics-
siegerin und Goldmedaillengewinnerin bei Weltmeisterschaf-
ten und weiteren Championaten. 
 
Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg informiert: 
Rentenversicherungsbeitrag bleibt 2024 konstant
Änderungen ergeben sich für bestimmte Arbeitsverhält-
nisse und Berufsgruppen
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 
BW) gibt bekannt, dass der Rentenversicherungsbeitrag das 
siebte Jahr in Folge bei 18,6 Prozent des Bruttolohnes bleiben 
wird. Die Beitragsbemessungsgrenze zur allgemeinen Ren-
tenversicherung hingegen steigt von monatlich 7.100 Euro 
auf 7.550 Euro, oder 90.600 Euro im Jahr. Rentenversiche-
rungsbeiträge müssen lediglich bis zu dieser Verdienstgrenze 
geleistet werden.
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Beitrag für freiwillig Rentenversicherte, pflichtversicherte 
Selbstständige und Handwerker steigt moderat
Wer freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einbe-
zahlt, muss künftig monatlich einen um 3,35 Euro höheren 
Mindestbeitrag leisten. Dieser beträgt somit im nächsten Jahr 
100,07 Euro im Monat statt bislang 96,72 Euro. Der monatli-
che Höchstbetrag liegt bei 1.404,30 Euro.
Der Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbständige 
und Handwerker beträgt monatlich 657,51 Euro. Das Ent-
richten des halben Regelbeitrags ist für selbstständige Exis-
tenzgründer möglich.
Änderungen für Mini- und Midi-Jobber
Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns auf 12,41 Euro pro 
Stunde steigt die monatliche Verdienstgrenze für Mini-Jobber 
im nächsten Jahr auf 538 Euro pro Monat. Diese Anhebung 
führt dazu, dass sich die Untergrenze für Midi-Jobber entspre-
chend erhöht. Als Midi-Jobber gelten somit alle, die monatlich 
zwischen 538,01 Euro und 2000 Euro verdienen. Sie zahlen 
reduzierte Beiträge zur Rentenversicherung, ohne dass sich 
dadurch ihre Rentenansprüche vermindern.
Anmerkung für die Redaktion
Die DRV BW ist als Trägerin der gesetzlichen Rentenversi-
cherung im Land Ansprechpartnerin in Sachen Prävention, 
Rehabilitation, Altersvorsorge und Rente für rund 7 Millionen 
Versicherte sowie rund 200.000 Unternehmen und als
Verbindungsstelle zu Griechenland, Zypern, Liechtenstein 
und Schweiz auch bundesweit. Sie betreut rund 1,5 Millio-
nen Rentnerinnen und Rentner im In- und Ausland und hat 
ihre Hauptverwaltung in Karlsruhe und einen Sitz in Stutt-
gart. Sie ist kundennah vor Ort mit Regionalzentren, Außen-
stellen, Servicezentren für Altersvorsorge, Ansprechstellen für 
Prävention und Rehabilitation und einem Arbeitgeberservice. 
Zudem schult sie regelmäßig rund 120 ehrenamtliche Ver-
sichertenberatende, um Versicherten in der direkten Nach-
barschaft Beratungsangebote machen zu können. Pro Jahr 
vergibt die DRV BW mehr als 100 Ausbildungs- und Studien-
plätze und beschäftigt rund 3.600 qualifizierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.
 
Stiftung Liebenau 
Ehrenamtliche Patinnen und Paten für ambulanten Kin-
derhospizdienst AMALIE gesucht
Einladung zu Info-Veranstaltungen in Weingarten, Fried-
richshafen, Wangen und Überlingen 
Wenn Kinder und Jugendliche von Sterben und Tod betroffen 
sind, ist plötzlich nichts mehr, wie es war. Die gesamte Fami-
lie braucht in dieser Situation dringend Unterstützung, Ent-
lastung, Atempausen, Verständnis, Offenheit und vieles mehr. 
In solchen Situationen hilft der ambulante Kinderhospizdienst 
AMALIE. Für seine wichtige Aufgabe sucht der Dienst ehren-
amtliche Patinnen und Paten. Für Interessierte gibt es meh-
rere Informationsveranstaltungen im Januar und Februar 2024. 
AMALIE begleitet und unterstützt als ambulanter Kinder- und 
Jugendhospizdienst im Landkreis Ravensburg und Boden-
seekreis Familien, deren Kinder laut Diagnose eine begrenzte 
Lebenserwartung haben oder lebensbedrohlich erkrankt sind. 
Die Familien werden ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung 
bis über den Tod hinaus begleitet. AMALIE unterstützt auch 
Kinder und Jugendliche, die von einem Elternteil Abschied 
nehmen müssen. Träger sind die Kooperationspartner Mal-
teser Hilfsdienst e.V. und die Stiftung Liebenau. 
Ehrenamtliche Paten schenken drei bis vier Stunden Zeit pro 
Woche, um für das kranke Kind da zu sein, mit Geschwistern 
zu spielen, Hausaufgaben zu betreuen, Eltern Raum für eine 
Auszeit zu geben – und oft genug „einfach nur“ da zu sein 
und das mit zu tragen, was in der Familie gerade geschieht. 
Dadurch erleben alle Familienmitglieder mehr Zuwendung, 
mehr Raum, Zeit und Kraft für die einfachen Dinge des Alltags. 
Für diese wichtige Aufgabe sucht AMALIE Männer und Frauen 
verschiedenen Alters, mit verschiedenen Weltanschauun-
gen, aus unterschiedlichen Lebenssituationen und Berufen. 
Sie werden für den Dienst geschult und qualifiziert, erhal-

ten Supervision, bilden sich regelmäßig fort und stehen unter 
Schweigepflicht. 
Wer sich gerne ehrenamtlich engagieren und Familien im Land-
kreis Ravensburg und Bodenseekreis entlasten möchte, erhält 
nähere Informationen bei mehreren Veranstaltungen im Land-
kreis Ravensburg und Bodenseekreis: 
Am 23. Januar 2024 um 19.00 Uhr in Weingarten im Erd-
geschoss Malteser Gebäude, Ettishofer Straße 3 
Am 30. Januar 2024 um 19.00 Uhr in Friedrichshafen, Mar-
garetenstraße 41 
Am 31. Januar 2024 um 19.00 Uhr in Wangen im Allgäu im 
Weberzunfthaus, Zunftwinkel 2 
Am 1. Februar 2024 um 19.00 Uhr in Überlingen, Evange-
lisches Freizeitheim Lindenwiese e.V., Lindenbühlstr. 50 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. 
Die AMALIE-Koordinatorinnen berichten, was die Qualifizie-
rung nach dem Celler Modell beinhaltet. Außerdem können 
sich die Gäste mit erfahrenen Paten und den Koordinatorin-
nen über die Arbeit als Ehrenamtlicher austauschen. 
Weitere Informationen und Kontakte unter 
www.kinderhospizdienst-amalie.org
 
Gemeinschaftsschule Amtzell informiert: 
Alle 4.Klässler*innen sind mit ihren Eltern herzlich eingela-
den, die Gemeinschaftsschule LSZ Amtzell kennen zu lernen. 
Gut informiert können wichtige Entscheidung besser getrof-
fen werden. 
Tag der Offenen Tür an der Gemeinschaftsschule Amtzell 
Mittwoch, 21. Februar 2024: 15:00 Uhr – 18:00 Uhr  
In freundlicher Atmosphäre können Eltern mit ihrem Kind die 
weiterführende Gemeinschaftsschule in Amtzell kennenlernen. 
Geschwisterkinder sind ebenso herzlich willkommen und kön-
nen bei Bedarf betreut werden. Die Sekundarstufe des Länd-
lichen Schulzentrums bietet ganzheitliches Lernen von Stufe 
5- 10 an und schließt mit dem Hauptschulabschluss oder dem 
Realschulabschluss ab und bereitet auf die gymnasiale Ober-
stufe vor. Wegweisende Führungen, interessante Infopoints 
und aufregende Mitmachprogramme zeigen, dass Schule rich-
tig Spaß machen kann. Eltern und Viertklässler werden infor-
miert, wie hier gelehrt und gelernt wird. 
Vorab veranschaulicht die Homepage, was in der Schule alles 
geboten ist. Unter dieser Adresse finden Sie Informationen: 
https://www.schulzentrum-amtzell.de
 
Informationsveranstaltung der  
Wirtschaftsschule, des Berufskollegs und des 
Wirtschaftsgymnasiums der Humpis-Schule 
Ravensburg 
Die kaufmännischen Vollzeitschulen der Humpis-Schule 
Ravensburg, St.-Martinus-Str. 77, laden zum gemeinsamen 
Informationsabend ein: 

Dienstag, 6. Februar 2024 von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Sie erhalten bei dieser Veranstaltung Informationen zu den 
verschiedenen Profilen, Wahlfächern und sonstigen Aktivi-
täten während der Schulzeit aus der Sicht der Schulleitung, 
der Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler. 
Zugangsvoraussetzungen: 
In die Wirtschaftsschule/Berufsfachschule können Haupt-
schüler, Werkrealschüler, Gemeinschaftsschüler, Realschü-
ler oder Gymnasiasten nach der 8., 9. oder 10. Klasse sowie 
Schüler nach Abschluss des VAB aufgenommen werden. 
Die Schüler erwerben an der Wirtschaftsschule nach zwei 
Jahren die Mittlere Reife verbunden mit einer beruflichen 
Grundbildung. Diese Schulart bietet eine gute Basis für kauf-
männische Berufe aber auch für weiterführende, berufliche 
Schulen. Dass die Wirtschaft diese Art der besonderen Mitt-
leren Reife schätzt, zeigt die große Übernahme der Absolven-
ten in anspruchsvolle Ausbildungsberufe. 
Voraussetzung für die Aufnahme in das kaufmännische 
Berufskolleg  ist grundsätzlich ein mittlerer Bildungsabschluss 
(Fachschulreife, Realschulabschluss, Versetzungszeugnis in 
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die Klasse 11 oder Jahrgangsstufe 1 eines Gymnasiums oder 
in die gymnasiale Oberstufe der Gemeinschaftsschule, Verset-
zungszeugnis in die Klasse 10 eines Gymnasiums des acht-
jährigen Bildungsganges, gleichwertiger Bildungsstand). Bei 
einzelnen BKs gelten noch Zusatzbestimmungen. 
In das Wirtschaftsgymnasium können Bewerber aus allge-
meinbildenden Gymnasien mit einem Versetzungszeugnis 
nach Klasse 10 oder in die Jahrgangsstufe 11, Bewerber aus 
Gemeinschaftsschulen (E-Niveau) mit einem Versetzungszeug-
nis in die gymnasiale Oberstufe sowie Bewerber mit Mittlerer 
Reife aus Real-, Werkreal-, Berufsfach- oder Gemeinschafts-
schulen mit einem Notendurchschnitt von 3,0 in Deutsch, 
Englisch und Mathematik und mindestens der Note „ausrei-
chend“ in jedem dieser drei Fächer aufgenommen werden. 
Das Wirtschaftsgymnasium vermittelt in drei Jahren die all-
gemeine Hochschulreife. 
Anmeldeschluss für alle Schularten ist der 1. März 2024. Bitte 
beachten Sie, dass die Anmeldung für alle Schularten (außer 
Berufskolleg Fachhochschulreife) über das zentrale Online-Be-
werberverfahren unter www.schule-in-bw.de/bewo erfolgt. 
Weitere Informationen zu den einzelnen Schularten erhalten 
Sie auch im Internet unter www.humpis-schule.de 
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Der 14-jährige Tom und seine gleichaltrige Freundin Mona war-
ten an der Haltestelle vor dem Juweliergeschäft Steingart auf 
den Bus. Durchs Schaufenster sehen sie, wie Juwelier Edwin 
Steingart gerade einer Frau in einem grünen Kleid einige Bril-
lantringe zeigt. Sie tritt damit ans Fenster, neben den präch-
tigen Gummibaum, um die Edelsteine der Ringe im Schein des 
Tageslichts zu betrachten. Da betritt ein junger Mann in Jeans 
den Laden. Juwelier Steingart präsentiert dem Kunden eine 
teure Uhr, ehe er sich wieder der Dame in Grün widmet. Die 
kehrt gerade mit dem Samttablett, auf dem die Ringe liegen, 
zur Verkaufsvitrine zurück. Im selben Moment schüttelt der 
Mann den Kopf, legt die Uhr auf den Tresen zurück und ver-
lässt mit eiligen Schritten den Laden. Kaum hat sich die Tür hin-
ter ihm geschlossen, als auch die Dame in Grün ebenfalls ge-

hen will – doch Juwelier Steingart 
hält sie unsanft an der Tür zu-
rück. „Sie haben zwei Ringe 
vom Tablett gestohlen!“, be-
schuldigt er die Frau, „ich habe 
Ihnen sieben Ringe gezeigt, 
und jetzt sind nur noch fünf 
da.“ Die Dame beteuert 
lautstark ihre Unschuld. „Durchsuchen Sie mich! Ich habe 
keinen Ihrer Ringe bei mir.“ Genau das ergibt dann auch die 
Untersuchung durch eine Polizistin der Streife, die Juwelier 
Steingart ruft. Die teuren Ringe bleiben verschwunden – doch 
Mona und Tom können der Polizei weiterhelfen. Wer hat den 
Schmuck gestohlen?     Manfred Mainau/DEIKE

Mona & Tom

Die Dame in Grün 
hen will – doch Juwelier Steingart 
hält sie unsanft an der Tür zu-

Illustration: © Hermenau/DEIKE 755R50R3

Lösung:  Die Dame in Grün und der Mann in Jeans arbeiteten zusammen. Die Dame deponierte die beiden Ringe in dem Gummibaum an der Tür des 
Ladens, von wo aus der junge Mann sie mitnahm, als er den Laden verließ.

Informationen unter:  
E-Mail: guenaelle.bartmann@johanniter.de 
oder Tel.: 030 269 973 79

Gemeinsam:
Spenden!

Hurra Firmenjubiläum: 
Feiern und Spenden!
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J.Stimmler, Schachenstraße 45, 88267 Vogt, 
Tel. 0 75 29 - 16 86, Zertifi zierter Betrieb, 
Kontrollnummer: DE-ÖKO-006

Lagerverkauf · Jeden Samstag, 9.00-13.00 Uhr

Blutorangen und Washington-Orangen in 7,5 kg
Kiwi, Zitronen, Grapefruit, Ananas, Medjoul-Datteln

J.Stimmler, Schachenstraße 45, 88267 Vogt, J.Stimmler, Schachenstraße 45, 88267 Vogt, J.Stimmler, Schachenstraße 45, 88267 Vogt, J.Stimmler, Schachenstraße 45, 88267 Vogt, J.Stimmler, Schachenstraße 45, 88267 Vogt, 

AB SOFORT BLUTORANGEN

EINLADUNG

Persönliche Führungen bis 09.02.2024 möglich.
www.bz-st-konrad.de 

Elterninfoabend
am Donnerstag, 18. Januar 2024, 
19:30 Uhr, Aula
AUFNAHME FÜR KLASSE 5 IM SCHULJAHR 2024/2025

Tag der offenen Tür 
„St. Konrad entdecken“
am Samstag, 27. Januar 2024, 
um 10:00 Uhr GYMNASIUM

ST. KONRAD
RAVENSBURG

VERANSTALTUNGEN

AUS DER LANDWIRTSCHAFT

Zubereitung
Muscheln in kaltem Salzwasser waschen, Bart entfernen. Nur ver-
schlossene Muscheln verwenden. In kochendem Salzwasser 2 bis 
3 Minuten garen, bis sie sich ö� nen. Ungeö� nete Muscheln nicht 
weiterverarbeiten. Fleisch aus den Schalen lösen. Schalotten und 
Fenchel würfeln und in Butter dünsten. Mit Wermut ablöschen und 
köcheln lassen. Sahne und Fischfond zugießen und 15 Minuten 
ohne Deckel cremig köcheln. Vom Herd nehmen und zehn Minu-
ten ziehen lassen. Mit Pfe� er und Salz abschmecken. Kabeljau � lets 
salzen und pfe� ern. 5 Minuten in heißem Butterschmalz auf der 
Hautseite 5 Minuten knusprig braten. Bei 150 Grad 8 bis 10 Minu-
ten fertig garen. Kurz vor Ende der Garzeit Soße aufkochen und 

Muscheln hinzugeben. Gehacktes Fen-
chelgrün untermischen. Fertiges 

Muschelragout auf Teller 
verteilen, Fisch� let darauf 

geben.  Schorten/DEIKE

Kabeljau auf Fenchel

Norwegisches Rezept 
Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten

Zutaten für 4 Personen

4 Kabeljau� lets (ca. 800 g), 2 EL Butter, 1 kg Miesmuscheln

1 Fenchelknolle, 2 Schalotten, 250 ml Sahne, 300 ml Fischfond

60 ml Wermut, 20 g Butterschmalz, Salz, Pfe� er

chelgrün untermischen. Fertiges 

Foto: © Pohl/DEIKE 754U15U1

Verdrehte Kreise
Ordne die Buchstaben einer Reihe so, dass sich in den oberen 
und in den unteren Halbkreisen je ein sinnvolles Wort ergibt. 
Die Buchstaben in den dunklen Feldern stehen bereits an der 
richtigen Stelle!

708R27R1

Lösung: LAVENDEL - SPANNUNG, ARGUMENT - AUSNAHME, RADSPORT - KONSERVE

Konto DE78 3705 0198 1994 1994 10

Unser Ziel:

Kein Kind soll auf der Straße enden!

Informationen unter www.strassenkinder.deFo
to

: M
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e 

R
es

se
l



Mitteilungsblatt der Gemeinde Grünkraut Nummer 1/2 

 

MECHANIKER/IN 
(w/m/d) im Straßenamt, 
Straßenmeisterei Wangen 

STRAßENWÄRTER/IN 
(w/m/d) in den Straßenmeistereien 
Ravensburg, Bad Waldsee, 
Leutkirch und Wangen 
 

Wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung online unter  
www.karriere.rv.de 

VIELFALT 
WILLKOMMEN.

Südwürttemberg

www.zfp-karriere.de

Diätassistent:in (w/m/d)
Wirtschaftsabteilung 
am Standort Weissenau

Jobs mit Potenzial in der Psychiatrie & Psychosomatik. 

WAS IST IHNEN IM JOB WICHTIG? 
WIR BIETEN MEHR!

FESTANSTELLUNG UND AUSBILDUNG IN RAVENSBURG ALS:

• Steuerfachangestellter m/w/d
• Steuerfachwirt m/w/d
• Bachelor of Arts (B.A.) Steuern m/w/d
• IT-Mitarbeiter/in idealerweise mit Steuerwissen m/w/d
• Kaufleute für Büromanagement m/w/d
• Kaufleute für Digitalisierungsmanagement m/w/d
• Tagesmutter m/w/d für unsere eigene Kinderbetreuung
• Gärtner/in m/w/d (Minijob)

www.schnekenburger-stb.de

JETZT 
BEWERBEN!

Wir bieten krisensichere Jobs, anspruchsvolle Tätigkeiten, pro-
fessionelle Ausbildung, flexible Arbeitszeiten, tolle Karriere-
möglichkeiten, hauseigene Kinderbetreuung und viele weitere 
Benefits.

STELLENANGEBOTE

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!

Bitte beachten Sie!!Bitte beachten Sie!!
An alle Vereine und Institutionen!

Kostenlos: redaktionelle Textbeiträge; diese müssen
jedoch  bei der jeweiligen Gemeinde aufgegeben werden.

Kostenpflichtig: alle als Anzeigenauftrag bezeichneten
Eingänge werden als kostenpflichtig angesehen und
berechnet. Der Verlag
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Bei uns steht gelebte Inklusion

an erster Stelle. 

Bei dir bestimmt der Mensch die Schlagzeilen.

So schaffst du ein lebenswertes Umfeld für Menschen

mit Behinderungen. Werde Teil unseres Teams!

Quereinsteiger

Pflege- und Erziehungshelfer (m/w/d)
ab sofort · Voll- und Teilzeit mit 20 bis 39 Std./Woche

   Fachzentrum, Bodnegg 

   Alexander Rauch, +49 7520 929-2680

    
    Web-ID 2023-0070

stiftung-liebenau.de/zukunft-teilhabe

    Bezahlung nach AVR-Tarif · Fort- und Weiterbildungen · 

WohnungsangeboteWohnungsangebote

Top News?

Bad Waldsee

NEU ab Januar 2024

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim

•  Erscheinungstag:
 Freitag
•   Au� age: 2.500 Exemplare

(Vollverteilung: 9.600 Ex.)
•  mm-Preis: ab 0,69 €
•   in Kombination 

buchbar

Rufen Sie uns gleich an:
07154 8222-70

Oder senden Sie uns eine
E-Mail an:
anzeigen@duv-wagner.de

Wir beraten Sie gerne!

GESCHÄFTSANZEIGEN
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BILDUNGSZENTRUM Bodnegg
    ...das Schulzentrum im Grünen

 EINLADUNG ZUM TAG DER OFFENEN TÜR
RS und WRS laden alle Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klassen und deren Eltern herzlich ein!

Dorfstraße 34  -  Tel. 07520/ 9207-0
88285 Bodnegg  -  www.bz-bodnegg.de

Johann Bapti st von Hirscher BILDUNGSZENTRUM BODNEGG
Ganztagesschule mit vielfälti gem Angebot

Samstag, 3. Februar 2024,  13.30 - 16.30 Uhr

Druck + Verlag Wagner, 70806 Kornwestheim
Postvertriebsstück E 12829 C - Gebühr bezahlt -
Dt. Post AG

Individuelle Betreuung
und Pflege zu Hause

24 Stunden 
Betreuung und Pflege

Stundenweise  
Haushaltshilfe

Ralf Petzold (Inhaber) - Rufen Sie uns an:

07528-9218178 - Werktags 8 bis 20 Uhr
kontakt@pflegehilfe.plus www.pflegehilfe.plus

VERANSTALTUNGEN


